
1 
 

 

 

 

 

 

00.000 

 

Masterarbeit 

zur geplanten Änderung des Strafgesetzbuches in  

der Fassung vom 1. Januar 2007, unter besonderer  

Berücksichtigung des Sanktionensystems  
 

 
vom 1. Mai 2011 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte 

Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte 

Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrätinnen und Bundesräte 

 

Mit dieser Masterarbeit unterbreite ich Ihnen, mit dem Antrag auf  

Kenntnisnahme, meine Vernehmlassung zur geplanten Revision der  

vor Inkrafttreten bereits revidierten Revision des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2007. 

 

Ich versichere Sie, sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen 

und Nationalräte, sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und  

Ständeräte, sehr geehrte Damen und Herren Bundesrätinnen und  

Bundesräte meiner vorzüglichsten Hochachtung. 

 

 
1. Mai 2011   In eigenem Namen 

 

Die Staatsanwältin: Elsbeth Schäppi 

 

  



2 
 

 

Nachdiplomstudium Master of Advanced Studies in Forensics, 

an der Hochschule Luzern, Zentralstrasse 9, 6002 Luzern 

 

 

 

 

Die geplante Änderung des Strafgesetzbuches in der Fassung vom 

1. Januar 2007, 

unter besonderer Berücksichtigung des Sanktionensystems 

 
 

Masterarbeit 

 

 

 

 

 

eingereicht am 13. Mai 2011 von 

 

 

Elsbeth Schäppi 

MAS Forensic, Klasse 3 

Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland 

Zweigstelle Flughafen 

8058 Zürich-Flughafen 

Telefon 043 816 70 38 

E-Mail  elsbeth.schaeppi@ji.zh.ch 

 

 

betreut durch 

 

 

Benjamin Brägger 

Dr. iur., Lehrbeauftragter an der Universität Bern 

Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Dozent am Competence Center Forensic und Wirtschaftskriminalität an der Hochschule 

Luzern  

Telefon 079 660 64 89 

E-Mail  benjamin.braegger@clavem.ch  

 

 

 

  

mailto:benjamin.braegger@clavem.ch


3 
 

Inhaltsübersicht         Seite 

 

I.  Kurzfassung        3 

II. Inhaltsverzeichnis       4 

III. Literaturverzeichnis       5 

IV. Materialen        6 

V. Abkürzungen        7 

VI. Hauptteil        8 

VII. Erklärung                 38 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

I.  Kurzfassung 

 

Am 1. Januar 2007 trat in der Schweiz die revidierte Fassung eines neuen Allgemeinen Teils 

des Strafgesetzbuches in Kraft. 

Hauptziel der Revision war gewesen, die kurzen Freiheitsstrafen einzuschränken und die 

Geldstrafe und gemeinnützige Arbeit als Sanktion einzuführen sowie die Anwendung des 

bedingten Strafvollzuges zu erweitern. 

 

Kurz nach Inkrafttreten setzte eine Gegenbewegung ein, welche derzeit in der Auswertung der 

Vernehmlassungen zu einem neuen Entwurf ihren Höhepunkt hat und wohl demnächst in 

einer Botschaft zur erneuten Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches gipfeln 

wird. 

Hauptziel der geplanten Revision ist, den Anwendungsbereich der kurzen Freiheitsstrafe 

wieder auszuweiten, das Primat der Geldstrafe zu beschränken, die gemeinnützige Arbeit als 

Sanktion abzuschaffen und die Anwendung des bedingten Strafvollzuges wieder 

einzuschränken, mithin nahezu das Gegenteil von dem, was mit dem Inkrafttreten des 

revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 eingeführt worden 

war. 

 

Dass eine solche Revision verfrüht und in dieser Form verfehlt ist, soll die vorliegende Arbeit 

aufzeigen. 
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VI.  Die geplante Änderung des Strafgesetzbuches in der Fassung vom   

 1. Januar 2007, unter besonderer Berücksichtigung des Sanktionensystems 

 

1. Einleitung 

 

Am 1. Januar 2007 trat in der Schweiz die revidierte Fassung des allgemeinen Teils des 

Schweizerischen Strafgesetzbuches in Kraft. Ein eher ungewöhnlicher Gesetzgebungsprozess 

war diesem Inkrafttreten vorausgegangen. Einerseits waren bereits während der Beratungen 

der Räte über den Gesetzesentwurf wesentliche Änderungen desselben begehrt worden, was 

einer erneuten Gesetzgeberischen Schlaufe gleichkam. Anderseits wurde das Inkrafttreten 

auch deshalb hinausgeschoben, weil der Umgang mit den neuen Sanktionsformen in bisher in 

der Schweiz unbekannter Ausgestaltung von den Anwendern, das heisst von den Ermittlungs- 

und Untersuchungsbehörden, den Gerichten und den Vollzugsbehörden, zuerst erlernt werden 

musste. 

 

Doch die gutbürgerliche Redensart, „was lange währt, wird endlich gut“ scheint sich bei der 

Revision des revidierten allgemeinen Teils des StGB nicht zu bewahrheiten: Kaum in Kraft 

wurden die ersten Stimmen – hauptsächlich aus gutbürgerlichen Kreisen – laut, welche eine 

Änderung oder Rückgängigmachung der Neuerungen verlangten.  

Worauf diese Forderungen basieren und ob sie vernünftig und sachlich indiziert sind, sowie 

welche Auswirkungen sie konkret haben würden, soll im Folgenden aus Sicht einer 

Anwenderin beleuchtet werden. 

 

Dabei wird jedoch nur auf die Bestrebungen, das Sanktionensystem des Strafgesetzbuches zu 

revidieren, Bezug genommen. Keine Erwähnung finden die Revisionsvorschläge betreffend 

das Militärstrafgesetz, das Strafregister, die Massnahmen zum Schutz von gefährlichen 

Gewalttätern wie auch das parallel verlaufende Gesetzgebungsverfahren die Harmonisierung 

der Strafrahmen betreffend
1
, welches genauso auf eine Verschärfung der Sanktionen abzielt. 

 

 

2.  Das kodifizierte Sanktionensystem im Schweizerischen Strafgesetzbuch 
 

2.1  1799 -1983: Anfänge 

Mit dem Erlass des Peinlichen Gesetzbuches für die Helvetische Republik, welches im 

Wesentlichen einer Übersetzung des Französischen Code Pénal von 1791 entsprach, erhielten 

weite Teile des Gebietes der heutigen Schweiz
2
 ein erstes einheitliches Strafgesetzbuch. 

Wenngleich es nur Verbrechen behandelte – Artikel zu Vergehen sollten zu einem späteren 

Zeitpunkt kodifiziert werden – und hierfür in weiten Bereichen die Todesstrafe vorsah, 

entsprach das darin vorgesehene Sanktionensystem dem Mildesten seiner Zeit: Qualifizierte 

Todesstrafen waren abgeschafft worden - nur die Enthauptung wurde noch zugelassen – und 

anstelle der bis dahin gängigen peinlichen Strafen wie Brandmarken, Verstümmelungen und 

Auspeitschen etc. sollte die „moderne“ Freiheitsstrafe treten
3

. Das von den Ideen der 

Aufklärung durchdrungene Strafrecht regelte die Strafmaße nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, schränkte die richterliche Willkür ein und sah einen humaneren 

                                                           
1
 Erläuternder Bericht zur Harmonisierung der Strafrahmen 

2
 Die Helvetische Republik entsprach bis auf wenige Gebiete (wie ungefähr die heutigen Kantone Jura und 

Neuchâtel) der heutigen Schweiz und wurde in 22, bzw. 20 Kantone eingeteilt; 
Brägger, Freiheitsentzug: Gestern – heute – morgen, S. 1; 
Kölz, S. 101 
3
 Stratenwerth, S. 18 
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Strafvollzug vor
4

. Entsprechend gross war die Kritik von Zeitgenossen, welche die 

„neumodische Humanität in der Crimainalgesetzgebung“ abgefasst in „jenem Geiste, den wir 

die moralische Verzärtelung des Zeitalters nennen möchten, wonach man auf schwerere 

Verbrechen keine angemessene Strafe setzen darf“
5
 ablehnten.  

Diese Fortschritte wurden jedoch mit dem Ende der Helvetischen Republik und der Rückkehr 

zum Staatenbund, welche durch die Mediationsakte Napoleons vom 19. Februar 1803 

ermöglicht worden war
6
, schnell wieder in den Hintergrund gedrängt: Die Gesetzgebungen in 

den Kantonen wurden wieder verschärft oder neue Strafgesetze in Anlehnung an die 

mittelalterliche Constitutio Criminalis Carolina (CCC) von Kaiser Karl V von 1532 wurden 

erlassen und verdrängten erneut das vergleichsweise moderne Peinliche Gesetzbuch für die 

Helvetische Republik
7
. Erst als in die Bundesverfassung 1948 das Verbot der Todesstrafe für 

politische Delikte und 1847 das Verbot körperlicher Strafen Eingang fand, kann das 

mittelalterliche Strafsystem in der Schweiz als überwunden betrachtet werden
8
.  

Ausgang des 19. Jahrhunderts wurden auch in der Schweiz – wie im restlichen Europa – in 

der Folge der Industrialisierung und der mit ihr verbundenen zunehmenden Mobilität der 

Bevölkerung dank Niederlassungsfreiheit die Bemühungen um die Vereinheitlichung des 

Strafrechtes intensiviert. 1888 lud der Nationalrat den Bundesrat ein, „zur Frage der 

Übertragung der Gesetzgebung über das Strafrecht an den Bund“
9
 Bericht und Antrag zu 

erstatten. Der Auftrag zu den wissenschaftlichen Vorarbeiten ging an Carl Stooss in Bern. 

Dieser legte 1890 eine vergleichende Zusammenstellung der kantonalen Strafgesetze vor, 

1892 und 1893 eine rechtsvergleichende Bearbeitung wie auch den Vorentwurf des 

Allgemeinen Teils zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. 1894 folgte der Vorentwurf 

zum Besonderen Teil
10

.  

Die Vorentwürfe sind geprägt vom klassischen Schuldstrafrecht
11

. Carl Stooss erkannte 

jedoch die Grenze der Funktionsfähigkeit der Vergeltungs- bzw. schuldadäquaten Strafe, 

weshalb er sich dafür einsetzte, den klassischen Rechtsgüterschutz durch ein System von 

sichernden Massnahmen, denen kein Strafcharakter zukommen sollte, zu ergänzen
12

, mithin 

für ein dualistisches System der strafrechtlichen Sanktionen, welches sich im Übrigen auch in 

vielen anderen Ländern als modernes Sanktionensystem durchsetzten konnte
13

. 

Nach diversen Überarbeitungen und eingehenden Studien legte der Bundesrat schliesslich mit 

der Botschaft vom 23. Juli 1918 den endgültigen Entwurf zum Schweizerischen 

                                                           
4
 Fankhauser, www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9797-3-10.php 

5
 L. Meyer, Mitglied des zürcherischen Cantonsgericht in Stratenwerth, S. 19; vgl. auch heutige Kommentare 

betreffend der „Kuscheljustiz“; vgl. Ziff. 3.1.6. Stammtische inkl. Fussnoten 
6
 Häfelin/Haller, S. 15 

7
 Vgl. die heutigen Forderungen, das geltende Sanktionensystem wieder durch dasjenige aus dem letzten 

Jahrhundert, nämlich von 1937 zu ersetzen, www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 07.428 – 
Parlamentarische Initiative 
8
 Stratenwerth, S. 19; 

Zur Initiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe wird unter Ziff. 5.7., Auswirkungen auf die Gesellschaft, 
Stellung genommen. 
9
 Heute Art. 123 Abs. 1 BV 

10
 Stratenwerth, S. 26 

11
 „Nur der Schuldige darf bestraft werden. Das Wesen der Strafe ist Vergeltung“: Z 7 1894 229, zitiert in 

Stratenwerth, S. 27 
12

 Vgl. die von Franz von Liszt propagierte Schutz- und Sicherungsstrafe in Das deutsche Reichsstrafrecht von 
1881, bzw. in der 2. Aufl. Lehrbuch des deutschen Strafrechts von 1884 
13

 Jescheck, S. 75 

http://www.parlament.ch/
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Strafgesetzbuch vor. Das Gesetz wurde am 21. Dezember 1937 von den Räten verabschiedet 

und trat am 1. Januar 1942 in Kraft
14

. 

Dem Vorentwurf Stooss, dessen massgebliche Grundprinzipien Eingang in das 

Schweizerische Strafgesetzbuch von 1937 gefunden hatten, kommt insbesondere wegen der 

Abschaffung der Todesstrafe, der Einführung der Spezialprävention als Aufgabe der 

Strafrechtspflege, der Einführung eines progressiven Strafvollzuges und der bedingten 

Entlassung, wie auch der Ratenzahlung und der Möglichkeit, diese durch freie Arbeit 

abzuverdienen, bis in die heutige Zeit grosse Bedeutung zu
15

. 

Da damit der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches 1942 seiner Zeit weit voraus war, waren 

in der Folge bis 1998 nur verhältnismässig wenige Änderungen notwendig. Von wesentlicher 

Bedeutung war lediglich die Revision von 1971, mit welcher unter anderem neue 

Vollzugsformen und Sanktionen eingeführt wurden, so die Halbfreiheit und die 

Halbgefangenschaft, wie auch die Möglichkeit des bedingten Strafvollzugs für 

Freiheitsstrafen bis zu 18 Monaten
16

. 

 

2.2. 1983 -2002: Revision 

Im Jahre 1983 beauftragte des Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement Hans Schultz in 

Thun damit, die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches auf ihre 

Revisionsbedürftigkeit hin zu überprüfen
17

 und leitete damit die Revision welche am 1. Januar 

2007 mit dem Inkrafttreten des neuen allgemeinen Teiles des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches ihr vorläufiges Ende hätte haben sollen, ein. 

Hierzu kam es, weil in den Sechziger- und Siebzigerjahren im Zuge der Revision des 

deutschen allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches schweizerische und deutsche Strafrechtler 

gemeinsam einen Alternativentwurf zur Deutschen Strafrechtsreform erstellten, was eine 

breite Diskussion über den richtigen Strafzweck auch in der Schweiz auslöste.  

Nachdem 1975 in Deutschland ein revidierter allgemeiner Teil des Strafgesetzbuches in Kraft 

getreten war, welcher insbesondre die kurzen Freiheitsstrafen einschränkte, die Geldstrafe im 

Tagessatzsystem einführte und den bedingten Strafvollzug erweiterte, kam es auch in der 

Schweiz immer häufiger zu Vorstössen, welche den allgemeinen Teil des schweizerischen 

Strafgesetzbuches betrafen
18

. Diese zielten mehrheitlich auf einen anders akzentuierten 

Zweck der Strafe:  

Setzte man in den Debatten in den Siebzigerjahren sowohl in Deutschland wie auch in der 

Schweiz auf die Resozialisierung der Straftäter rückten in den Neunzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts der Schutz der Gesellschaft vor Kapitalverbrechen wieder in den Vordergrund
19

. 

1987 wurde durch das EJPD eine Kommission aus rund 30 Experten aus Wissenschaft und 

Praxis eingesetzt, welche den Vorentwurf von Hans Schultz aus dem Jahr 1985 zu überprüfen 

hatten. Unter Beizug von Subkommissionen und Arbeitsgruppen gelang es schliesslich, im 

Jahre 1992 einen überarbeiteten Vorentwurf vorzulegen, welcher 1993 durch das EJPD den 

                                                           
14

 SR 311.0, BBl 1918 IV 1 
15

 Schwarzenegger/Hug/Jositsch, S.23 
16

 BBl 1999 1981 
17

 Botschaft vom 21. September 1998, BBl 1999 1979 
18

 Botschaft vom 21. September 1998, S. 1983 
19

 Botschaft vom 21. September 1998, S. 1984 
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Kantonen, Gerichten, Parteien und interessierten Organisationen zur Vernehmlassung bis 

1994 zur Verfügung gestellt werden konnte
20

. 

Der Bundesrat nahm 1995 die Vernehmlassungsergebnisse zur Kenntnis und legte unter 

Berücksichtigung der Vorschläge und Kritiken den Räten am 21. September 1998 die 

Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (allgemeine Bestimmungen, 

Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem 

Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vor
21

. Diese umfassende Änderung des AT StGB 

wurde am 13. Dezember 2002 von den Räten verabschiedet
22

. 

 

 

2.3 2005: Revision der Revision  

 

Mit einer Botschaft vom 29. Juni 2005
23

 gelangte der Bundesrat erneut an die Räte und 

unterbreitete ihnen die Vorschläge zur nachträglichen Änderung der noch nicht in Kraft 

gesetzten Fassung des Strafgesetzbuches vom 13. Dezember 2002, welcher wiederum 

Expertenberichte, Vernehmlassungsentwürfe, Vernehmlassungen und deren Auswertungen 

vorausgegangen waren. Dies wurde notwendig, weil von Seiten einiger Strafverfolgungs- und 

Strafvollzugsbehörden heftige Kritik an gewissen Bestimmungen des revidierten 

Strafgesetzbuches laut geworden waren
24

:  

Begehrt wurden insbesondere Änderungen im Bereich des sogenannten Massengeschäftes, in 

welchem neu spürbare Sanktionen verhängt werden können sollten, ohne sich mit dem Täter 

beschäftigen zu müssen
25

, was namentlich mit der Verbindung von bedingten Strafen mit 

Bussen oder unbedingten Geldstrafen erreicht werden könne. Dies würde auch die sogenannte  

Schnittstellenproblematik, welche den Umstand beschreibt, dass eine Übertretung unter 

Umständen schwerer sanktioniert werde, als ein Vergehen, da bei letzterem der bedingte 

Strafvollzug gewährt werden könne, entschärfen. Entsprechend dieser Forderung erfolgte die 

Ergänzung des Art. 42 StGB um einen Abs. 4
26

.  

 

 

2.4. 2007: Inkrafttreten der Revision 

 

Am 1. Januar 2007 trat die revidierte Revision des AT StGB in Kraft. Als Schwerpunkte der 

Revision können die Bestrebungen, die Gesellschaft wirkungsvoller vor Straftaten zu 

schützen, was grundsätzlich durch Besserung der Täter erreicht werden soll, und das 

strafrechtliche System in rechtstaatlicher Hinsicht noch besser auszubalancieren und 

wirtschaftlich zu optimieren, was insbesondere durch die Einschränkung der kurzen 

Freiheitstrafen und die Einführung von Geldstrafen und gemeinnütziger Arbeit als Sanktion 

erreicht werden soll
27

, genannt werden.  

Daneben wurden Massnahmen zum Schutz von gefährlichen Gewalttätern aber auch eine 

Flexibilisierung des Sanktionensystems vorgesehen
28

. 

                                                           
20

 Botschaft vom 21. September 1998, S. 1988 
21

 Botschaft vom 21. September 1998 
22

 BBl 2002 8240 
23

 BBl 2005 4689 
24 Dabei handelte es sich zum Teil um Stimmen, die durchaus schon im Vorfeld hätten gehört werden können, 

aber auch um neue Vorbringen.  
25

 Botschaft vom 29. Juli 2005, S. 4695 
26

 AS 2006 3459 
27

 Medienmitteilung vom 21. September 1998 des EJPD 
28

 SR 311.0 Art. 1 – 110 StGB 
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Die Neuerungen konnten und können von den Anwendern, welche in intensiven 

Weiterbildungen auf die Einführung des neuen AT StGB bestens vorbereitetet worden waren, 

in den Kantonen ohne nennenswerte Probleme umgesetzt werden
29

. 

 

 

2.5.  2007 – 2011: Revision der revidierten Revision 

 

Kurz nach Inkrafttreten des AT StGB wurden von Politikern, welche allesamt persönlich oder 

durch ihre Vorgänger am Gesetzgebungsverfahren von 1998 bis 2007 beteiligt gewesen waren 

und über den Entwurf zur Änderung des allgemeinen Teils des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches sowohl 2002
30

 wie auch 2006
31

 hatten abstimmen können, die 

Kernanliegen des neuen AT StGB wieder in Frage gestellt, worauf ein neuer Gesetzgebungs- 

bzw. Revisionsprozess eingeleitet wurde, welcher noch immer im Gange ist und nachfolgend 

beschrieben werden soll. 

 

 

3. Die laufende Revision des Sanktionensystems 

 

3.1. Forderungen  

 

Von den politischen Vorstössen und Forderungen werden an dieser Stelle auszugsweise 

diejenigen wiedergegeben, welche offensichtlich in die nun laufenden Revisionsbestrebungen 

Einfluss nehmen konnten
32

.  

Zu diesen Vorstössen und weiteren in gleicher Sache war auf Drängen der SVP im Sommer 

2009 eine Sondersession einberufen worden, in welcher der Nationalrat unter anderen die 

nachgenannten Motionen angenommen hatte
33

. In seiner Sitzung vom 10. Dezember 2009 

lehnte demgegenüber der Ständerat die Motion Stamm, 09.3300, wonach die Freiheitsstrafen 

unter sechs Monaten wieder eingeführt werden sollten, ab und wandelte die anderen, vom 

Nationalrat angenommenen Motionen in Petitionen um
34

. Dieser Umwandlung in 

Prüfungsaufträge folgte der Nationalrat in seiner Sitzung vom 3. März 2010
35

. 

 

 

3.1.1.  Initiativen 

 

Herr Nationalrat Luzi Stamm, SVP, reichte am 23. März 2007, mithin knapp drei Monate 

nach Inkrafttreten der Revision des AT StGB, eine parlamentarische Initiative mit der 

folgenden Forderung ein: „Die per 1. Januar 2007 in Kraft getretene Revision der 

Allgemeinen Bestimmungen des Strafrechtes sei bei den für Verbrechen und Vergehen 

geltenden Strafen sowie entsprechend bei Übertretungen rückgängig zu machen.“ Zur 

Begründung führte er an, die Revision sei nicht durch Missstände ausgelöst worden, sondern 

weil man zu einer „moderneren“ Lösung habe wechseln wollen. Das Parlament solle nun die 

Grösse haben, einzuräumen, dass eine unzweckmässige Änderung eingeführt worden sei. Eine 

                                                           
29

 Vgl. Tag /Hauri (Hrsg), Das revidierte StGB, Erste Erfahrungen, Zürich 2008; 
zudem basiert diese Aussage auf der persönlichen Erfahrung der Verfasserin 
30

 BBl 1999 1979, SR 311.0 
31

 BBl 2005 4689, SR 311.0, www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 05.060 – Geschäft des 
Bundesrates 
32

 Zu weiteren Vorstössen vgl. Erläuternder Bericht 2010 
33

 AB 2009 N 987; vgl. unter Ziff. 3.1.2. Motionen; vgl. Erläuternder Bericht 2010, S. 5 ff. 
34

 AB 2009 S 1304 
35

 AB 2010 N 128 
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Rückgängigmachung sei auch relativ leicht möglich. Es genüge die entsprechenden Artikel 

durch die vor 2007 geltenden zu ersetzten
36

, stellte er lapidar fest. 

 

Mit einer Standesinitiative vom 30. Juni 2009 lud der Kanton St. Gallen die 

Bundesversammlung ein, das Schweizerische Strafgesetzbuch zu revidieren, um die 

Sanktionsvielfalt einzuschränken und die Regelung der Anwendbarkeit von kurzen 

unbedingten Freiheitstrafen zu lockern
37

. 

 

 

3.1.2. Motionen 

 

Herr Ständerat Werner Luginbühl, BDP, begehrte mit seiner Motion vom 18. März 2009 die 

Abschaffung von bedingten Geldstrafen und die Wiedereinführung von Freiheitsstrafen unter 

sechs Monaten. Dabei stellte er fest, dass die Unmöglichkeit der Gerichte, bedingte 

Freiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten auszusprechen, die Gerichte veranlasse 

vermehrt Geldstrafen auszusprechen, was nur dann Sinn mache, wenn die Geldstrafe nicht 

bedingt ausgesprochen werde, da die abschreckende Wirkung einer bedingten Geldstrafe 

gleich null tendiere
38

. 

 

Frau Nationalrätin Andrea Marina Geissbühler, SVP, verlangte mit ihrer Motion vom 19. 

März 2009 die Abschaffung der Geldstrafe, zumal diese ja auch bedingt ausgesprochen 

werden könne, was dazu führe, dass ein Rechtsbrecher trotz gerichtlicher Verurteilung 

straffrei ausgehe
39

. 

 

Herr Nationalrat Luzi Stamm, SVP, betonte mit seiner Motion vom 20. März 2009 erneut, 

dass er für die Wiedereinführung der Freiheitsstrafen unter sechs Monaten sei und die Artikel 

41 und 42 Abs. 4 StGB ersatzlos zu streichen seien
40

. Zudem verlangte er die Abschaffung 

der Freiwilligkeit bei gemeinnütziger Arbeit. Die Durchsetzbarkeit dieser Forderung stellte er 

damit in Aussicht, dass man den unkooperativen Verurteilten die angeordnete Arbeit 

nachträglich als Freiheitsstrafe verbüssen lassen könne
41

. 

 

Auch Frau Nationalrätin Viola Amherd, CVP, verlangte mit ihrer Motion vom 30. April 2009 

die Wiedereinführung kurzer Haftstrafen, weil besonders bei bandenmässig begangenen 

Gewaltdelikten (z.B. schwere Körperverletzungen mit dauerhaft gravierenden Folgen) dies 

eine angemessene strafrechtliche Sanktion wäre, die nun weggefallen sei
42

. 

 

Herr Ständerat Hermann Bürgi, SVP, übernahm in seiner Motion vom 11. Juni 2009 die 

Argumentation seiner Parteikollegin Frau Nationalrätin Andrea Marina Geissbühler und 

verlangte ebenso die Abschaffung der Geldstrafe
43

. 

 

                                                           
36

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 07.428 – Parlamentarische Initiative 
37

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.318 - Standesinitiative 
38

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3158 – Motion 
39

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3223 – Motion  
40

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3300 – Motion; vgl. oben unter Ziff. 3.1.1., 
Initiativen 
41

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3313 – Motion  
42

 Frau Nationalrätin Viola Amherd hat sich jedoch nicht dazu geäussert, ob sie auch eine Revision des 
besonderen Teils des Strafgesetzbuches, namentlich einen neuen Straftatbestand „bandenmässige schwere 
Körperverletzung“ begehrt und welche Lebenssachverhalte damit umschrieben werden sollten. 
www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3450 – Motion  
43

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.3621 – Motion  
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Herr Nationalrat Joder Rudolf, SVP, verlangte mit seiner Motion vom 7. Dezember 2009 

„Keine weitere Verzögerung bei der Verschärfung des Strafrechts“
44

. 

 

Herr Nationalrat Pirmin Bischof, CVP, lancierte am 18. Juni 2010 die Motion „Den bedingten 

Strafvollzug wieder einschränken, den unbedingten wieder erleichtern“ und begründet dies 

mit dem Sicherheitsrisiko, welche die hohen Hürden für den unbedingten Strafvollzug 

namentlich bei Delikten gegen Leib und Leben darstellten
45

. 

 

 

3.1.3.  Interpellationen 

 

Mit einer Interpellation gelangte Frau Nationalrätin Ruth Humbel, CVP, am 17. Dezember 

2010 an den Bundesrat. Sie erinnerte daran, dass in anderen Staaten anstelle einer Geldstrafe 

der Entzug des Führerausweises verfügt werden könne. Sie fragte sodann den Bundesrat an, 

ob er gewillt sei, einen Artikel ins Strafgesetzbuch aufzunehmen, welcher als Sanktion den 

Führerausweisentzug auch für Delikte, welche nicht mit einer Verkehrsregelverletzung im 

Zusammenhang stünden, vorsähe
46

. 

 

 

3.1.4. Positionspapiere 

 

Am 10. Juli 2008 gab die Schweizerische Volkspartei (SVP) unter dem Titel „Der neue 

Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches – Ein Sanierungsfall“
47

 ihre Position bekannt. Mit 

Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundesamtes für Polizei von 2005 wird 

darin – fälschlicherweise - behauptet, die Kriminalitätsrate sei allgemein am Steigen und „ein 

einfaches verständliches
48

 und konsequent umsetzbares Strafrecht mit einem effizienten 

Sanktionenkatalog“ sei gerade heute mehr denn je notwendig und sei eines der  wichtigsten 

Mittel gegen die explodierende Kriminalität
49

. Dabei geht es der SVP gemäss eigener 

Schilderung „schlicht darum, Neuerungen wieder rückgängig zu machen, das Opfer anstelle 

des Täters wieder in den Mittelpunkt zu stellen, der mittlerweile entstandenen Verwirrung 

unter Richtern, Rechtsanwälten, Beamten und Professoren
50

 Einhalt zu gebieten und damit 

wieder ein Strafrecht zu schaffen, das seinen Namen verdient. Dabei müsse – gemäss SVP - 

die Strafe ihren Platz behaupten. Und weiter: „Sie soll dem Opfer Genugtuung verschaffen, 

dass das Unrecht, das ihm angetan wurde, gesühnt wird. Die Strafe muss der Vergeltung für 

begangenes Unrecht dienen.“ Das Sanktionensystem sei nämlich zu einem 

Gemischtwarenladen geworden, weshalb die SVP unter anderem fordert:  

„Die Wiedereinführung von bedingten und unbedingten Freiheitsstrafen unter sechs Monaten; 

Die Abschaffung der Geldstrafen und Wiedereinführung der altrechtlichen Bussen bei 

Vergehen und Verbrechen;  

                                                           
44

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 09.4074 – Motion  
45

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 10.3589 – Motion  
46

 www.parlament.ch: Curia Vista – Geschäftsdatenbank 10.4157 - Interpellation  
47

 Positionspapier der SVP, S. 1   
48

 Zur Einfachheit des geltenden Sanktionensystem vgl. Ausführungen unter Ziff. 4.2., Gegenstand der Revision 
im Besonderen und Ziff. 4.3., Neue Strafen 
49

 Entgegen der Ansicht der SVP sinkt die die Kriminalitätsrate: vgl. 
www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation: Medienmitteilung Fedpol vom 2. Juli 2009: Die 
Gesamtzahl der erfassten Straftaten in der Schweiz ist im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr zum vierten Mal in 
Folge gesunken; Vgl. auch Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahresbericht 2009, Neuchâtel 2010 
50

 Der Rückschluss von der möglicherweise eigenen Befindlichkeit auf andere, wird im gesamten 
Positionspapier nicht erläutert. 
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Gemeinnützige Arbeit muss immer unbedingt ausgesprochen werden. Sie muss auch ohne 

Einwilligung des Täters verhängt werden können.“
51

 

 

Die Freisinnig Demokratische Partei (FDP) fasste ihre Position am 30. Juni 2010 

folgendermassen zusammen
52

: „Strafen müssen weh tun. Andernfalls haben sie keine 

abschreckende Wirkung – sie werden von der Bevölkerung als ungenügend und damit 

ungerecht empfunden. Dies untergräbt das Vertrauen in den Staat
53

, dessen Kernaufgabe die 

Schaffung von Sicherheit ist. Die FDP.Die Liberalen fordert seit einem Jahr eine Revision des 

Strafenkatalogs. Namentlich bedingte Geldstrafen lassen das Strafrecht zur Farce 

verkommen.“ Zur Revision des „im Parlament verunglückten neuen Strafenkatalogs“ fordern 

die Exponenten der FDP unter anderem die Aufnahme der elektronischen Fussfesseln als 

Strafe
54

 und die Abschaffung der bedingten Geldstrafe. 

 

 

3.1.5. Medienmitteilungen 

 

Gegenüber der Presse äussert Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf von der Bürgerlich 

– Demokratischen Partei (BDP) am 28. März 2009 auf die Frage, ob sie, wie ihr Vorgänger 

Herr Alt-Bundesrat Christoph Blocher, der das neue Strafgesetzbuch nie habe in Kraft setzen 

wollen, auch der Meinung sei, es handle sich um ein verunglücktes Gesetz: „So pauschal 

würde ich das nicht sagen. Aber die Geldstrafen – und vor allem die bedingten Geldstrafen – 

halte ich für wenig wirksam. Sie sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll.“
55

 

 

Diese Ansicht vertritt Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf auch in einem Interview 

vom 26. April 2010 in welchem sie unter anderem zu ihrem „Spagat bei der Revision des 

Strafgesetzes“ zur anstehenden Revision des AT StGB befragt wird: „Es gibt Dinge, die nicht 

funktionieren. (…) Zum Beispiel die bedingte Geldstrafe oder die bedingte gemeinnützige 

Arbeit, welche niemanden abschreckt“. Und weiter präzisiert sie: „In den Achtzigerjahren 

waren Prävention und Resozialisierung das oberste Credo. Danach haben wir etwa auch das 

Strassenverkehrsgesetz ausgerichtet. Ich teilte damals die Meinung, man müsse vermehrt auch 

auf Prävention und Resozialisierung setzten. Doch die Kunst des Strafrechts liegt im Spagat 

zwischen notwendiger Prävention und notwendiger Repression. Ich glaube, das ist im 

Erwachsenenstrafrecht nicht überall gelungen. Da müssen wir die Repression teilweise 

verstärken, ohne dabei die Prävention zu vergessen. Wir müssen auch der Befindlichkeit der 

Bevölkerung Rechnung tragen“
56
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 Positionspapier der SVP, S. 11 
52

 Medienmitteilung der FDP 
53

 Vgl. zu Entstehung von „Vertrauen in den Staat“ die Ausführungen unten unter Ziff. 5.7. , Auswirkungen auf 
die Gesellschaft 
54
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3.1.6. Stammtische 

 

Der Begriff Stammtisch wird hier im übertragenen Sinn als sog. Sprachrohr des Bürgers 

verwendet
57

 und dürfte auch mit der von Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 

erwähnten „Befindlichkeit der Bevölkerung“ identisch sein
58

. Diese Meinungen lassen sich 

bekanntlich oft in einschlägigen Zeitungen in den grosslettrigen Überschriften
59

, in kernigen 

Statements in Interviews
60

, aber auch in Leserbriefen
61

 nachlesen und -hören. Es fällt im 

Zusammenhang mit den parlamentarischen Bestrebungen, das Sanktionensystem zu 

revidieren, auf, dass sich sogenannte Stammtischforderungen in politischen Vorstössen 

wiederfinden, weshalb an dieser Stelle auch auf die zitierten Voten oben unter Ziff. 3.1.1. bis 

3.1.5. verwiesen wird. Den Bedenken einer derartigen Ähnlichkeit oder gar Übereinstimmung 

gegenüber, wird unter Ziff. 5.4., Angemessener Strafzweck, und Ziff. 6., Botschaft, Rechnung 

getragen, wo auch die Hypothese, der sog. Stammtisch sei die fünfte Gewalt im Staate
62

 

betrachtet werden wird. 

 

 

3.2.  Umfrage 

 

Obschon die Aufträge zur Gesetzesevaluation
63

 erteilt worden, entsprechende Arbeiten am 

Laufen und deren Evaluationsbericht bis Ende 2010 zu erwarten waren, startete das EJPD 

zusätzlich zu dem üblichen und üblicherweise ausreichenden Evaluationsverfahren eine 

Umfrage bei allen Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 

und –direktoren (KKJPD). Zu diesem Zweck wurde diesen Ende März 2009 einen bis Ende 

Mai zu beantwortenden Fragebogen mit 17 Fragen unterbreitet
64

.  

Damit wurde – rund zwei Jahre nach Inkrafttreten der Neuerungen – unter anderem Auskunft 

über die Wirkung der neuen Sanktionen hinsichtlich Prävention und Schuldausgleich verlangt. 

Die zuständigen Departemente und Fachbehörden von 25 Kantonen sowie die Konferenz der 

kantonalen Strafverfolgungsbehörden (KSBS) und die schweizerische Konferenz der 

Leiterinnen und Leiter der Bewährungshilfen (SKLB) nahmen Stellung.  

Bereits da äusseren Vertreter aus den Kantonen Basel Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Jura, 

Nidwalden, Glarus, Graubünden, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich 

ihre Bedenken gegenüber einem Teil der gestellten Fragen, wie jener nach den Auswirkungen 

                                                           
57

 Die Voten am sog. Stammtisch kennzeichnen sich durch prägnante, meist kurze Problembeschreibungen mit 
ebenso kurzen, meist einfachen Lösungsvorschlägen. 
58

 Vgl. Interview in Plädoyer vom 26. April 2010, zitiert unter Ziff. 3.1.5. Medienmitteilungen 
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 Blick vom 28.04.2010: „Strafrecht versagt – Trotz Kuscheljustiz sind Gefängnisse zu voll!“ 
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 Der Tagesspiegel vom 27.04.2011: Gastbeitrag von Wolfgang Neskovic: „Doch die Politik fürchtet die 
deutschen Stammtische wie eine fünfte Gewalt im Staate. An denen will man furchtbare Rache für furchtbare 
Taten.“ 
63

 Vgl. Ziff. 3.3. Evaluation 
64

 Fragenkatalog zu Handen der KKJPD zu den ersten Erfahrungen mit dem revidierten AT-StGB 
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der Revision auf die Prävention. Hier sei es angesichts der kurzen Zeit nach Inkrafttreten der 

Revision nicht möglich die notwendigen statistischen Erhebungen durchzuführen
65

. 

Das Ergebnis der Umfrage welches vom Bundesamt für Justiz ausgewertet und im August 

2009 veröffentlicht worden war, ergibt für alle Fragen ein sehr breit gefächertes Spektrum 

von Antworten und lässt demnach keine eindeutige Tendenz erkennen.  

So wurde beispielsweise die Frage 14 „Hat der Wegfall der strafrechtlichen 

Landesverweisung nach Ihren bisherigen Erfahrungen zu einer Lücke geführt?“ von 7 Stellen 

mit Ja und von 23 Stellen mit Nein beantwortet
66

. Auch die Frage 15, betreffend die 

Wiedereinführung der strafgerichtlichen Landesverweisung in irgendeiner Form, wurde von 8 

Befragten befürwortet und von 23 abgelehnt
67

.  

Frage 13, „Wie beurteilen Sie das Verhältnis zu Artikel 42 Abs. 4 StGB 

(Verbindungsstrafen)?,“ wurde von 6 Stellen positiv und von 8 Stellen negativ beurteilt. 13 

Stellen äusserten Vorbehalte
68

. 

 

Ohne zur Beantwortung der Umfrage eingeladen worden zu sein, gab am 27. Mai 2009 auch 

die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) eine schriftliche 

Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen für den AT StGB der Bundesrätin ab. Auch die 

KSBS hält einleitend darin fest, dass sie die Meinung vertritt, dass der AT StGB nicht 

vorschnell revidiert werden sollte
69

. 

 

 

3.3. Evaluation 

 

Dem Auftrag aus Art. 170 Bundesverfassung (BV) folgend, wonach die Bundesversammlung 

dafür zu sorgen hat, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft 

werden, wurden die ersten Erfahrungen mit dem AT StGB, namentlich die statistischen Daten 

betreffend Verurteilungen, Kosten, etc. zusammengetragen, 2010 in einem nicht 

veröffentlichten Evaluations-Zwischenbericht zusammengefasst und dem Privatunternehmen 

Econcept in Zürich
70

 zur Ausarbeitung einer Wirksamkeitsanalyse überlassen. Deren 

unabhängiger Bericht, der eigentlich die Grundlage für den Entscheid, ob eine erneute 

Revisionen überhaupt sachlich begründet werden kann, liefern wird, wird erst im 3. Quartal 

2012 erwartet
71

, demnach zu einem Zeitpunkt, in welchem die Vernehmlassungsresultate zum 

Vorentwurf von 2010 zur Änderung des Sanktionenrechts längst ausgewertet sein werden und 

die Botschaft zu einer erneuten Revision des Sanktionensystems zumindest in Arbeit sein 

wird. 

 

                                                           
65

 Vgl. entsprechenden Umfragebeantwortungen, einsehbar unter www.admin.ch wie auch Ergebnisse der 
Umfrage bei den Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren 
(KKJPD) betreffend die ersten Erfahrungen mit dem revidierten AT-STGB der Bundesamtes für Justiz vom 
August 2009 
66

 Ergebnisse der Umfrage bei den Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und –direktoren (KKJPD) betreffend die ersten Erfahrungen mit dem revidierten AT-STGB der Bundesamtes für 
Justiz vom August 2009, S. 35 
67

 Ergebnisse der Umfrage bei den Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und –direktoren (KKJPD) betreffend die ersten Erfahrungen mit dem revidierten AT-STGB der Bundesamtes für 
Justiz vom August 2009 S. 45 
68

 Ergebnisse der Umfrage bei den Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und –direktoren betreffend erste Erfahrungen mit dem revidierten AT-StGB, Bundesamt für Justiz, August 
2009, S. 33 
69

 Schreiben der KSBS an Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf vom 27. Mai 2009 
70

 econcept, Forschung, Beratung, Projektmanagement, Lavaterstrasse 66, 8002 Zürich, www.econcept.ch 
71

 Gemäss telefonischer Auskunft von Peter Goldschmid, EJPD, Tel. 031 322 59 27 

http://www.admin.ch/
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3.4. Vernehmlassung 

 

Am 30. Juni 2010 eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren und stellte den 

Vorentwurf zur erneuten Revision des AT StGB und den entsprechenden, fünfzehnseitigen 

erläuternden Bericht
72

 den üblichen Vernehmlassungsadressaten
73

 mit der Einladung, sich bis 

zum 30. Oktober 2010 vernehmen zu lassen
74

, zu. Darin wurden die vorgeschlagenen 

Änderungen und/oder teilweise oder ganze Aufhebung der Artikel 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 46, 51, 77b, 79, 106 und 107 StGB erläutert und die neu einzufügenden Artikel 67c, 

79a und 79b vorgestellt
75

.  

Das Vernehmlassungsverfahren konnte 2010 termingerecht abschlossen werden. 

 

 

3.5. Ausblick 

 

Derzeit werden die Vernehmlassungsresultate im Bundesamt für Justiz gesichtet und so 

aufbereitet, dass sie vom Bundesrat bearbeitet und in eine Botschaft zu Handen des 

Parlamentes gegossen werden können.  

Ohne die einzelnen Vernehmlassungen zu kennen, kann an dieser Stelle die mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit zutreffende Prognose gestellt werden, dass die 

Vernehmlassungsresultate genau so breit gestreut sein werden, wie die Ergebnisse der 

Umfrage vom März 2009 bei den KKJPD
76

 und ebenso wie in den Vernehmlassungen von 

1993 bis 1994
77

, wie auch denen von 2005
78

. 

Dies einerseits, weil es Systemimmanent ist, dass ein Kompromiss, sprich ein Ergebnis, 

welches sich auf eine breite Basis von Meinungen und Vorstellungen abstützen kann, nie alle 

Anliegen in Reinkultur befriedigen kann, mithin immer Einzelne auf ihre nicht erfüllten 

Begehren werden hinweisen können. Diese können sodann aus dem Nichtfunktionieren eines 

beliebigen Details einen Beweis dafür konstruieren, dass eben gerade ihr ursprüngliches 

Anliegen hätte erfüllt werden müssen, um ein reibungsloses Funktionieren zu erreichen.  

Anderseits bewahrheitet sich auch hier die ungeschriebene Regel, dass eine Frage stellen, sie 

auch beantworten heisst: Kein Vernehmlassungsteilnehmer, der sich überhaupt zum Entwurf 

äussert, wird ihn einfach kritiklos stehen lassen. Dies erweckte möglicherweise den Eindruck, 

man habe sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt, was selbstverständlich kein 

Teilnehmer von sich denken lassen will. 

Dass die Umfrage, die Vernehmlassung und Wirksamkeitsanalyse nicht in einen logischen 

zeitlichen Ablauf gestellt worden sind, ist nicht nachvollziehbar. Dieser Umstand wird das 

Seine dazu beitragen, dass noch weniger konstruktive, auf Erkenntnissen und sachlichen 

Argumenten aufbauende Lösungen gefunden werden, als dies selbst angesichts dieser wenig 

überzeugenden neuen Revisionsbestrebungen dennoch möglich gewesen wäre. 

 

 

 

                                                           
72

 Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens vom 30. Juni 2010, Begleitschreiben, www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ 
73

 Vgl. Liste der Vernehmlassungsadressaten unter www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ 
74

 Vernehmlassungsunterlagen unter www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent 
75

 Vgl. Vorentwurf Änderung des Sanktionenrecht; vgl. unten unter Ziff. 4.2. Gegenstand der Revision im 
Besonderen 
76

 Ergebnisse der Umfrage bei den Mitgliedern der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen 
und – direktoren betreffend erste Erfahrungen mit dem revidierten AT-StGB, Bundesamt für Justiz, August 
2009 
77

 vgl. Botschaft vom 21. September 1998, S. 1988 
78

 vgl. Botschaft vom 29. Juni 2005, S. 4697 
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4. Analyse der laufenden Revision 

 

4.1.  Gegenstand der Revision im Allgemeinen  

 

Um sich bewusst zu machen, womit sich die Politik, vorwiegend auf Bestreben der SVP, der 

CVP und der BDP, derzeit mit beträchtlicher Intensität beschäftigt, erscheint es notwendig, 

die Erkenntnisse der Kriminologie, insbesondere der Dunkelfeldforschung zu beachten, 

welche die Frage nach dem Verhältnis der aufgedeckten Straftaten zu den verübten Delikten 

zu beantworten sucht. Die Dunkelfeldforschung liefert naturgemäss nur schwer verifizierbare 

Resultate. Dies zumal die entsprechenden Studien aufgrund der unterschiedlichen Erhebungs- 

und Befragungsarten
79

 kaum untereinander vergleichbar sind und auch über die Abhängigkeit 

zwischen Hell- und Dunkelfeld keine eindeutige Aussage gemacht werden kann
80

. Breit 

abgestützt ist indessen die Annahme, dass das Dunkelfeld bei der überwiegenden Anzahl von 

Delikten wesentlich grösser als das Hellfeld ist
81

, wobei unterschiedliche Deliktsarten in 

Relation zum Hellfeld unterschiedlich grosse Dunkelfelder aufweisen. Gründe hierfür 

vermutet man einerseits in der fehlenden Anzeigebereitschaft bezüglich Taten, welche einen 

geringen Schaden verursacht haben oder von den Geschädigten als zu belastend empfunden 

werden, um darüber sprechen zu können. Anderseits ist festzustellen, dass das Dunkelfeld in 

der Regel umso kleiner, je höher der durch das Delikt verursachte Schaden ist, was damit 

begründet wird, dass bei grossen, möglicherweise auch auffälligen Personen- oder 

Vermögensschäden die Schadensregulierung teilweise auch über eine Versicherung 

notwendig wird, weshalb die Anzeigerstattung als lohnenswert erscheint.
82

. Diese 

Erkenntnisse wurden sodann dem sog. Sanktionstrichtermodell
83

 zugrunde gelegt, welches für 

die Schweiz folgende Verteilung darstellt: 

 

1. Unter den verübten Straftaten werden ca. 10% wahrgenommen. 

 

2. Unter den wahrgenommenen Straftaten werden ca. 50% angezeigt. 

 

3. Unter den angezeigten Straftaten werden ca. 30% polizeilich aufgeklärt. 

 

4. Unter den aufgeklärten Straftaten werden ca. 33% angeklagt. 

 

5. Unter den angeklagten Straftaten werden ca. 90% vom Strafgericht entschieden. 

 

6. Unter den vom Strafgericht entschiedenen Straftaten sind ca. 80% Verurteilungen. 

 

7. Unter den Verurteilungen sind ca. 66% Freiheitsstrafen. 

                                                           
79

 Vgl. Hans Dieter Schwind, Kriminologie, § 2 N. 66: 
„Unterschiede finden sich sowohl im Auswahlverfahren (z.B. Random-Auswahl oder ), in den Befragungsformen 
(z.B. face to face oder telefonisch), in den Fähigkeiten der einzelnen Interviewern, in der Interviewdauer, dem 
Referenzraum (Stadt oder Land) wie auch der Bildungsebene der Befragten.“ 
80

 Vgl. Kaiser/Schöch, S. 53: Unterschieden wird je nach Forschungsrichtung hauptsächlich nach den folgenden 
drei Arten: Hell und Dunkelfeld stehen in einem konstanten Verhältnis (steigt die Zahl der entdeckten 
Straftaten ist auch die Zahl der unentdeckten gestiegen), oder in einem additativen Verhältnis (steigt die Zahl 
der entdeckten Straftaten, sinkt die Zahl der unentdeckten) oder in keinem Abhängigkeitsverhältnis oder in 
einem Rückkoppelungsverhältnis (bei hohen Aufklärungsquoten steigt die Anzeigebereitschaft, was die 
Entdeckungsgefahr erhöht, wodurch eine bestimmte Art von Tätern von der Tatausführung abgehalten 
werden, was sodann in Wechselwirkung zu einer Senkung der Kriminalitätsrate insgesamt führt)  
81

 Schwind, § 2, N 66a; Killias , Kriminologie N. 838 – 846; Polizeiliche Kriminalstatistik Jahresbericht 2010, S. 62 
82

 Kaiser /Schöch, S. 53  
83

 Seelmann, S. 10 mit Verweisen 
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8. Unter den Freiheitsstrafen werden ca. 23% vollzogen. 

 

9. Unter den vollzogenen Freiheitsstrafen werden ca. 60% in Gefängnissen vollzogen. 

 

An dieser Stelle interessiert die dritte Position, aus welcher resultiert, dass von 1000 Straftaten 

durchschnittlich 15 Straftaten polizeilich aufgeklärt werden. 

Diese 1,5% der insgesamt begangenen Straftaten sind somit Objekt der nun laufenden 

Revisionsbestrebungen
84

. Von diesen 1,5% sind lediglich 10 % Straftaten, welche nicht mehr 

zum sog. Massengeschäft gehören
85

. 

 

 

4.2.  Gegenstand der Revision im Besonderen  

 

Das Hauptanliegen des Vorentwurfes zur Änderung des Sanktionenrechts von 2010 ist, die 

Geldstrafe zurückzudrängen und deren Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe sowie die 

Möglichkeit des bedingten Vollzuges der Geldstrafen abzuschaffen
86

.  

Dies entspricht genau dem gegenteiligen Anliegen der 2007 in Kraft getretenen Revision, 

welche das Primat der Geldstrafe gegenüber der kurzen Freiheitsstrafe einführte
87

. 

Ganz grundsätzlich steht der bedingte Strafvollzug in der Kritik der zitierten Volksvertreter. 

Auch die Anwendung desselben soll nach ihrer Ansicht massiv eingeschränkt werden, sodass 

ihre Ziele der erneuten Revision, nämlich Abschreckung
88

, Schutz der Gesellschaft
89

, 

Linderung der Leiden der Opfer
90

 Schmerzen beim Bestraften
91

 erreicht werden können. 

 

Konkret soll das Gesetz folgende Neuerungen erfahren: 

 

1. Die Freiheitsstrafe ist – bedingt und unbedingt – wieder ab drei Tagen bis zu 20 Jahren 

möglich. 

 

2. Eine voll oder teilbedingte Geldstrafe wird ausgeschlossen. 

 

3. Der teilbedingte Vollzug ist nur für die Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren 

möglich. 

 

4. Die Höchstzahl der Tagessätze bei der Geldstrafe beträgt 180. 

 

5. Das Gesetz schreibt neu einen Mindesttagessatz von Fr. 30.- vor. 

 

6. Im Bereich von bis zu 180 Tagen besteht kein Vorrang der Geldstrafe mehr. 

 

                                                           
84

 Zur Frage, ob das Sanktionensystem nicht generalpräventive Auswirkungen hat und sich somit die derzeitige 
Diskussion dennoch auf mehr –begangene und nicht begangene, sprich verhinderte - Straftaten beziehen 
könnte, wird unter Ziff. 4.4.1. analysiert 
85

 Kriminalstatistik 2010 
86

 Begleitschreiben zum Vorentwurf und erläuternden Bericht vom 30. Juni 2010 
87

 Botschaft vom 21. September 1998, S. 1981, Botschaft vom 29. Juni 2005, S. 4690 
88

 Plädoyer, Interview mit Frau Widmer-Schlumpf vom 26. März 2004 
89

 Medienmitteilung FDP, Rubrum 
90

 Positionspapier SVP, S. 4 
91

 Medienmitteilung FDP, Titel 
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7. Die gemeinnützige Arbeit ist keine eigenständige Sanktion mehr, sondern wird zur 

Vollzugsform. Sie ist ausgeschlossen bei Übertretungen. 

 

8. Electronic Monitoring wird als Vollzugsform von Freiheitsstrafen bis zu 180 Tagen 

und als Vollzugsstufe am Ende langer Freiheitsstrafen eingeführt.  

 

9. Bei Bussen wird ein Umrechnungssatz von Fr. 100.- auf einen Tag 

Ersatzfreiheitsstrafe eingeführt. 

 

10. Die Landesverweisung wird wieder eingeführt, wobei keine Möglichkeit des 

probeweisen Aufschubs bestehen soll
92

. 

 

Als Folge des Verzichts auf die Möglichkeit des bedingten Vollzugs der Geldstrafe stellt die 

KSBS sodann auch „das Hilfskonstrukt der Verbindungsstrafe gemäss Art. 42 Abs. 4 StGB 

zur Diskussion“
93

. 

 

 

4.3. Neue Strafen und Strafvollzugsformen 
 

Aus Sicht einer Anwenderin aus dem Kanton Zürich würden sich die zehn oben aufgeführten 

Revisionspunkte wie folgt auswirken:  

 

1. Die unbedingte Freiheitsstrafe ist weiterhin ab 3 Tagen möglich. Wie bisher wird sie 

hauptsächlich im Zusammenhang mit illegaler Einreise und rechtswidrigen 

Aufenthalts im Ausländerstrafrecht angewendet, da sich in diesem Bereich weder eine 

Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit vollziehen lässt.  

Es würde sich nichts ändern. 

 

Dass die bedingte Freiheitsstrafe nun auch ab 3 Tagen wieder verfügbar sein soll, 

ändert insofern nichts, als es den Beschuldigten genauso wenig von erneutem 

Delinquieren abhalten wird wie die bedingte Geldstrafe oder die bedingte 

Arbeitsleistung, denn was für den Ersttäter gilt, gilt genauso für den Rückfalltäter: Er 

rechnet nicht damit, erwischt zu werden
94

. Auch hier sei der Vergleich in die 

Zivilgesellschaft erlaubt: Abgesehen von echten Lebensmüden mit Suizidgedanken 

wird kein Extremsportler bei der Ausübung einer lebensgefährdenden Sportart damit 

rechnen, zu sterben, obschon diese Sportler regelmässig ein sehr hohes Risiko 

eingehen. Umgekehrt wird jeder Lottospieler zumindest unterschwellig damit rechnen, 

einen grossen Lottogewinn zu machen, auch wenn seine Chancen statistisch gesehen 

enorm gering sind. Dies zeigt, dass der sog. vernunftbegabte Mensch in seiner Entität 

keineswegs im mathematischen Sinn vernünftig ist und handelt.   

 

2. Die einzige wesentliche Änderung würde in der Abschaffung der voll- oder 

teilbedingten Geldstrafe liegen, welche gemäss Statistik im Jahre 2008 rund 74,3% 

aller überhaupt verhängten Strafen ausmachte
95

. Diese Sanktion abzuschaffen ist 

insofern absolut verfrüht, da erst in den nächsten Jahren die Rückfalltäter anlaufen 

werden und damit die zu erwartenden unbedingten, in gewissen Fällen sehr hohen 

Geldstrafen eingehen würden. Der durchaus positive Effekt auf den Staatshaushalt, 
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 Erläuternder Bericht, S. 7 
93

 www.ksbs-caps.ch/docs_aktu/brf_aenderungsvorschlag_at_stgb; 
93

 Erläuternder Bericht, S. 7 
94

 Vgl. Ziff. 4.4.4. Empirische Wirkensforschung 
95

 Erläuternder Bericht S. 8 

http://www.ksbs-caps.ch/docs_aktu/brf_aenderungsvorschlag_at_stgb
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den die Geldstrafe haben könnte, würde mit der Abschaffung verscherzt, denn wenn 

als Erststrafe die bedingte Freiheitsstrafe gewählt würde, wäre auch beim Widerruf die 

Freiheitsstrafe am Zuge. Dass der Vollzug von kurzen Freiheitstrafen für den Staat 

ausserordentlich kostspielig ist und zudem gemäss umfangreicher Studien wenig 

Wirkung zeigt, sogar eher sozialschädlich ist, ist bekannt, wenngleich noch immer 

sehr umstritten
96

 

Hier würde sich etwas ändern. 

 

3. Der teilbedingte Vollzug für Freiheitstrafen wurde bis anhin nur in den seltenen Fällen 

verwendet, in welchen man die Straftäter sowieso bald nach der Gerichtsverhandlung 

wieder auf freien Fuss setzten wollte. Die Androhung eines längeren bedingten 

Strafteiles sollte den Ansporn, nicht mehr straffällig zu werden verstärken. Dieser 

Effekt würde mit der Änderung wegfallen. Dem zu Bestrafenden, welchen man bisher 

einer (teil)bedingten Strafe für würdig befunden hat, würde lediglich eine geringere 

Gesamtstrafe auferlegt. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

4. Die Höchstzahl der Tagessätze für die Geldstrafe zu beschränken wird ebenso wenig 

Auswirkungen haben, da in den seltensten Fällen die Geldstrafe im oberen Sektor 

ausgenützt wurde. Zudem gilt dasselbe, was oben zum teilbedingten Vollzug gesagt 

wurde. Die Fälle, in denen der Richter eine Geldstrafe angemessen erachtet, wird er in 

seiner richterlichen Unabhängigkeit die Höhe der Strafe so bemessen, dass diese 

Sanktion ausgesprochen werden kann. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

5. Der Mindesttagessatz einer Geldstrafe von Fr. 30.- wurde im Kanton Zürich schon 

immer praktiziert. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

6. Die Abweichung von einem Primat, sei dieses für die Geldstrafe oder die 

Freiheitsstrafe vorgesehen, lässt sich in der Praxis immer in die eine oder andere 

Richtung begründen, wenn sie sachlich indiziert erscheint. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

7. Dem Beschuldigten ist es einerlei, ob er die gemeinnützige Arbeit leisten muss, weil 

sie im Urteil verfügt wurde, oder weil sie durch den Vollzugsdienst anstelle einer 

Freiheitsstrafe angeboten wird. Der Bestrafte, welcher die Arbeitsleistung nicht leistet, 

kann gemäss Art. 39 StGB schon im geltenden Recht anstelle der Arbeitsleistung mit 

einer Freiheitsstrafe bestraft werden. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

                                                           
96

 Botschaft vom 21. September 1998 S. 2038 ff. mit den Verweisen auf den damaligen Stand der Wissenschaft, 
vertreten durch Stratenwerth, Kaiser, Kunz und weitere, wie auch auf die Empfehlungen und Resolutionen der 
UNO und des Europarates, kurze Freiheitsstrafen zu vermeiden.  
Der damalige Stand der Wissenschaft und die entsprechenden Diskussionen über den Sinn oder Unsinn von 
kurzen Freiheitsstrafen hat sich indessen bis heute nicht verändert, vgl. BSK Strafrecht I-Goran Mazzucchelli 
Art. 41 N. 4 ff.; Beispielhaft auch die kontroverse Diskussion zur Idee, eine kurze Freiheitsstrafe werde als 
„short sharp shock“ erlebt und sei deshalb besonders wirksam: vgl. unter anderen befürwortend Killias, in 
Jusletter 2005, verneindend unter anderen Kunz § 42.  
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8. Das Electronic Monitoring, die sog. elektronischen Fussfesseln, als Vollzugsform, 

konnte schon bis Anhin mit Genehmigung des Bundesrates in den Kantonen, welche 

dies beantragten, angewendet werden
97

. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

9. Im Kanton Zürich wurde schon bisher der Regel-Umrechnungssatz für einen Tag 

Ersatzfreiheitsstrafe auf Fr. 100.- festgesetzt. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

10. Die Pflicht, als straffälliger Ausländer das Land verlassen zu müssen und das 

(befristete) Verbot, es wieder zu betreten, wurde den Bestraften schon bisher mit den 

Wegweisungsverfügungen und den Einreisesperren der Kantonalen Migrationsämter 

auferlegt. 

Es würde sich nichts ändern. 

 

 

Wirklich neue Strafen oder Strafvollzugsformen, welche einen noch nie dagewesenen Effekt 

erzeugen könnten, sind somit nicht vorgeschlagen worden. Dass mit diesen sog. Neuerungen 

die vernehmlich verlangten Wirkungen von erhöhter Abschreckung, besseren Schutzes der 

Gesellschaft, Linderung der Leiden der Opfer oder gar die Zufügung von Schmerzen beim 

Bestraften erreicht werden könnten, ist offensichtlich nicht so. 

 

 

4.4.  Strafzweck  

 

Die Forderungen der Leader dieser Revision scheinen einig, dass Strafe vorwiegend den 

Zweck der Abschreckung erfüllen soll. Darüber hinaus wird ein buntes Durcheinander von 

Erwartungen an die Folgen und den Zweck von Strafen geäussert, womit praktisch alle 

Erwartungen in den jemals geäusserten Straftheorien abgedeckt werden. Zur Erläuterung wird 

nachfolgend die Geschichte und der aktuelle Stand der Wissenschaft bezüglich der 

Straftheorien zusammengefasst. 

Diese werden nach sog. absoluten Strafzwecken und relativen Strafzwecken unterschieden. 

Erstere sind Ursachen- und Vergangenheitsorientiert, die letzteren sind Ziel – und 

Zukunftsorientiert.  

 

 

4.4.1. Absolute Strafzwecke  

 

Einem absoluten Strafzweck entspricht die Vergeltung, dem viel zitierten Strafprinzip „Auge 

um Auge, Zahn um Zahn“ welches wohl auf ungeschriebene Stammesgesetze, aber auch auf 

den Codex Hamurabi und das Alte Testament zurückgeht, und die Sühne. Diese einfachen 

Prinzipien sollen eine ausgleichende Gerechtigkeit herstellen. Der Vollzug der Strafe soll das 

begangene Unrecht abschliessen und ist in diesem Sinn eine ethische Notwendigkeit um den 

Rechtsfrieden wiederherzustellen. Strafe bezweckt somit, das schuldhaft begangene 

Tatunrecht zu beseitigen, ist somit ein Tatstrafrecht
98

. 
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 Erläuternder Bericht, S. 7: Gestützt auf Art. 387 Abs. 4 lit. a StGB kann der Bundesrat den Vollzug von 
Freiheitsstrafen in Form des Electronic Monitorings versuchsweise bewilligen. 
98

 Schwarzenegger/Hug/Jositsch, § 1, S. 6 ff. mit Verweisen 
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Verfechter dieser Straftheorie waren neben den vorchristlichen Gesetzgebern unter anderem 

Karl V
99

, sodann Immanuel Kant (1724 – 1804), Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831) und 

Friedrich Nietsche (1844 – 1900). 

Allein für sich stehend, dürften die absoluten Strafzwecke Rache und Sühne – wenngleich sie 

bis in die heutige Zeit sehr populär sind – als überholt bezeichnet werden, zumal sie zu 

eigentlichen Racheketten führen können und die Errungenschaften der französischen 

Revolution, welche das Fundament eines demokratischen Rechtstaates bilden, negieren
100

. 

 

 

4.4.2. Relative Strafzwecke 

 

Bei den relativen Strafzwecken wird zwischen Spezialprävention und Generalprävention 

unterschieden.  

Spezialprävention hat den Täter im Fokus, weshalb es als Täterstrafrecht bezeichnet wird. Es  

bezweckt einerseits den Täter „unschädlich“ zu machen – z.B. durch Wegsperren und 

Verwahrung - oder ihm einen Denkzettel zu verpassen, entsprechend der sog. negativen 

Spezialprävention. Anderseits soll es den Täter resozialisieren, entsprechend der sog. 

positiven Spezialprävention.  

Die Generalprävention richtet sich auf die Gesellschaft und bezweckt Abschreckung der 

potentiellen Rechtsbrecher – sog. negative Generalprävention – oder Normbekräftigung, in 

dem Sinne, dass die Bürger die Gesetze verinnerlichen und durch die Bestrafung eines 

Rechtsbrechers in der Richtigkeit und Gültigkeit ihres gesetzestreuen Verhaltens bestärkt 

werden – sog. positive Generalprävention
101

. 

Auch diese Straftheorien haben Vordenker in vorchristlicher Zeit und wurden allen voran von 

Cesare Beccaria (1738 – 1794), Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775 – 1833), Franz von 

Liszt (1851 – 1919), Karl Lorenz Binding (1841 - 1920) und Emile Durkheim (1858 – 1917) 

studiert und vertreten
102

.  

Carl Stooss, der grundsätzlich Anhänger des Tatstrafrechts war, berücksichtigte viele 

Anregungen aus diesen Theorien, allen voran aus der sog. modernen und soziologischen 

Schule von Franz von Liszt, in seinen Entwürfen zum Schweizerischen Strafgesetzbuch
103

. 

 

 

4.4.3. Vereinigungstheorien 

 

Alle Theorien zu den oben genannten Strafzwecken setzen jedoch ein bestimmtes 

Menschenbild voraus, das – wie von allen erkannt – nie idealtypisch zu finden war und ist. So 

ist der Bildungsgrad, das kulturelle Verständnis aber auch die Beziehung zu einzelnen 

Rechtsgütern wie Vermögen oder Leib und Leben je nach Herkunft  oft diametral 

verschieden. Zudem wurde erkannt, dass sich das gesellschaftliche Schutz- und Strafbedürfnis 

auf heterogene Gruppen sozialschädlicher Verhaltensweisen bezieht. So verlange die 

Sanktionierung des Völkermordes, eines Ladendiebes oder einer fahrlässigen Tötung nach 

einer unterschiedlichen Gewichtung der Strafzwecke
104

. Diese Einsicht, dass dieses komplexe 

Problem nicht in genügender Überzeugung einer Musterlösung zugeführt werden kann, führte 

dazu, dass heute die sog. Vereinigungstheorie vorherrscht, welche Elemente aus der absoluten 

und der relativen Straftheorie vereinigt. Wobei auch hier zwischen der vergeltenden 
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Vereinigungstheorie, welche die Vergeltung im Vordergrund sieht, und der präventiven 

Vereinigungstheorie, welche die Prävention und den Schutz der Gesellschaft betonen, 

unterschieden wird.  

 

Integriert in diese Theorien bekommt in neuerer Zeit auch die Theorie der restaurativen 

Strafrechtspflege, welche die Bedürfnisse der Geschädigten in den Vordergrund stellt
105

, 

grosse Bedeutung.  

Doch letztendlich ist auch dies wiederum nur ein Verweis auf alle unterschiedlichen 

Strafrechtstheorien, denn auch aus Opfersicht sind die möglichen Zwecke von Strafe genauso 

vielfältig wie aus Sicht der Gesellschaft oder des Täters. Möglicherweise mit dem 

zusätzlichen Aspekt, dass für das Opfer neue Formen von Sühne sinnvoll sein könnten, wie 

dies zum Beispiel Therapeuten wie Cloé Madanes in der Behandlung von Sexualstraftätern 

propagieren
106

. 

 

Somit darf an dieser Stelle festgehalten werden, dass jede wissenschaftliche oder auch 

stammtischmässige Äusserung zu einem Strafzweck, sei es „Strafen müssen weh tun“ oder 

„Der Täter muss vor sich selbst geschützt werden“ oder „Strafen sollen den Täter 

resozialisieren“ usw. mit mehr oder weniger  überzeugenden, jedenfalls aber immer auch 

widerlegbaren Argumenten von bekannten Philosophen und Strafrechtstheoretikern aus vielen 

Jahrhunderten Menschengeschichte unterlegt werden können. 

 

 

4.4.4. Empirische Wirkungsforschung 

 

Doch in der Praxis haben die Strafrechttheorien ihre praktische Bedeutung und Berechtigung 

letztendlich ja nur, weil sie erklären sollen, wie die Gesellschaft, die Opfer und Täter vor 

zukünftigen Straftaten geschützt werden können und wie vernünftigerweise auf Delikte zu 

reagieren ist. Dass dies zumindest bisher von der Wissenschaft nicht vollständig geleistet 

werden konnte, manifestiert sich durch die Vereinigungstheorie. Immerhin kann man daraus 

aber ableiten, dass das Hauptanliegen der Menschheit offensichtlich die Prävention und die 

Rückfallvermeidung ist, wenngleich das Talionsprinzip immer wieder als Mittel zur 

Erreichung dieses Zweckes genannt wird. 

 

Der Blick in die schweizerische wie internationale Literatur, insbesondere im Gebiet der 

Kriminologie, wie auch in die statistischen Jahrbücher führt jedoch zu einer weiteren 

Erkenntnis, nämlich dass das Strafrecht als Mittel zur Verhaltenssteuerung von beschränkter 

Reichweite und Wirksamkeit ist. Es bestehen Hinweise darauf, dass es seine 

Zweckbestimmung nur im Verbund mit informeller Sozialkontrolle, innerer 

Normanerkennung, primärer Prävention bei Kindern und Risikogruppen und präventiver 

Polizeiarbeit effektiv erreichen kann. Fallen letztere aus, kann dies mit den Mitteln des 

Strafrechtes kaum wettgemacht werden
107

 .  
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Die Rückfallstatistik zeigt sodann auch, dass die Sanktionsformen relativ wenig Auswirkung 

auf das Verhalten der potentiellen Täter hat: Die Sanktionswirkung wurde durch das 

Bundesamt für Statistik (BfS) wie folgt untersucht
108

: 

„Unter der Annahme, dass die Verteilung der Fälle von Fahren in angetrunkenem, 

fahrunfähigem Zustand in allen Kantonen ähnlich ist, wurde ein Vergleich der für diese 

Straftat ausgesprochenen Hauptsanktionen zwischen den Kantonen durchgeführt und die 

spezifische Rückfallrate für jeden Kanton berechnet. 

Die Sanktionsweisen variieren stark von einem Kanton zum anderen. Unter den während drei 

vorangegangenen Jahren nicht vorbestraften Personen reicht der Anteil der Verurteilungen 

mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 80% in den Kantonen Uri und Schaffhausen bis 

weniger als 40% in den Kantonen Schwyz und Nidwalden. Die spezifische Rückfallrate innert 

drei Jahren ist dagegen in allen Kantonen etwa gleich hoch und schwankt zwischen 8% und 

13%. Es kann keine statistische Beziehung zwischen den Sanktionsweisen und der 

Rückfallrate festgestellt werden.“ 

Ähnliche Resultate sind auch in anderen Deliktfelder zu finden
109

. 

Weiter gehen gar die Schlussfolgerungen aus zahlreichen, jahrzehntelang – in der Schweiz 

und im Ausland – durchgeführten Rückfallstudien, welche zeigen, dass kurze unbedingte 

Freiheitsstrafen im Vergleich zu nicht-kustodialen Sanktionen (insbesondere bedingter 

Freiheitsentzug und Geldstrafe) die höheren Rückfallquoten aufweisen. Demgemäss 

schneiden unter dem Aspekt der späteren Legalbewährung regelmässig die Geldstrafe am 

Besten ab
110

. 

Auch die Kriminalstatistik 2010 lässt keine Rückschlüsse auf einen besonders positiven oder 

negativen Einfluss von Sanktionen – hier die neuen Sanktionen – auf das Verhalten der 

Bürger zu. So wurden im Bundesamt für Statistik im Jahr 2010 in der polizeilichen 

Kriminalstatistik 656‘858 Straftaten erfasst. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr 

von 2%, wobei der Rückgang von Straftaten gegen das Strafgesetzbuch 5% betrug
111

. 

Wie allerdings bereits unter Ziff. 4.1., Gegenstand der Revision im Allgemeinen, behandelt 

wurde, wäre es verfehlt, daraus ableiten zu wollen, dass tatsächlich weniger Straftaten 

begangen wurden. Die Faktoren, welche zu einem Rückgang der statistisch erfassten 

Straftaten führen, sind mindestens so vielfältig, wie die Faktoren, welche einen Menschen 

bewegen, straffällig zu werden oder eben nicht.  

 

 

5. Kritik an der laufenden Revision 

 

5.1.  Strafverfolgung 

 

Es konnte bereits unter Ziff. 4.1., Gegenstand der Revision im Allgemeinen, festgestellt 

werden, dass lediglich ca. 1,5% aller begangenen Straftaten polizeilich aufgeklärt werden. 

Damit wird deutlich, dass zur Bekämpfung der Kriminalität vorerst die Aufklärungsquote 

massiv erhöht werden sollte. Als erfolgversprechendste Massnahme in diese Richtung wäre 

allem voran die massive personelle Aufstockung der Polizeikorps zu nennen.  

Diese sollten sodann nicht nur in der eigentlichen Verfolgung der Straftäter, sondern auch in 

der Präventionsarbeit eingesetzt werden. Denn nicht selten lassen sich durch geschicktes, 

selbstbewusstes Verhalten von potentiellen Opfern Straftäter abschrecken und Straftaten 
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verhindern
112

. Nur der mündige Bürger kann Straftäter nachhaltig abschrecken, nicht die 

Strafandrohung an sich oder gar der Strafvollzug per se.  

Dies zumal kein Straftäter ernsthaft damit rechnet und wie die Statistik zeigt auch zu Recht 

kaum damit rechnen muss, entdeckt und überführt zu werden.  

Könnten zudem Opfer von Straftaten immer zuversichtlich sein, bei einer Polizeistation 

jederzeit verständnisvolles Personal mit der hierfür notwendigen Zeit anzutreffen, und 

könnten sie weiter damit rechnen, dass die angezeigten Straftaten auch nach allen Regeln der 

Kunst untersucht würden, weil eben genug Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte rund um die Uhr im Dienst für die Bevölkerung wären, würden 

unverzüglich viel mehr Straftaten angezeigt
113

. Dadurch würden letztendlich viel mehr 

Straftäter mit unserer Rechtsordnung persönlich konfrontiert, was, wie unter Ziff. 5.4., 

angemessener Strafzweck, ausgeführt wird, aus Sicht der Verfasserin unabdingbar ist, um der 

Strafe überhaupt einen Sinn zu verleihen. 

 

 

5.2. Moderner Strafvollzug 

 

Es darf als grosser Verdienst der schweizerischen Gesellschaft, derer Vertreter und den 

Beschäftigten im Strafvollzug gewertet werden, dass die Schweiz einen Straf- und 

Massnahmevollzug  pflegt, wie es sich einem modernen Rechtsstaat geziemt und welcher den 

Anforderungen der EMRK
114

 entspricht. Dies gilt namentlich für die Gefängnisse, aber auch 

für die Stellen, bei welchen gemeinnützige Arbeit geleistet wird, den Massnahmevollzug und 

die Bewährungsdienste in ihrer spezifischen Aufgabenerfüllung
115

. 

Massgeblich hierfür ist, dass in den Strafvollzugsdiensten im weitesten Sinn in der Regel gut 

ausgebildete oder/und gebildete Menschen arbeiten, die sich nicht über die Erniedrigung von 

anderen, offensichtlich fehlgeleiteten Menschen profilieren müssen und sich ihrer Rolle als 

Vertreter eines Rechtstaates bewusst sind
116

. 

 

Dass dies dennoch nichts mit „Kuscheljustiz“ und „Erstklasshotel Pöschwies“
117

 zu tun hat, 

ist evident, denn der Strafvollzug hat sich in jeder Gesellschaft nach den dort normalen 

Gepflogenheiten zu richten. Das heisst, dass in der Schweiz die Sanktionen grundsätzlich auf 

schweizerische Straftäter ausgerichtet sind. Diese werden sich entsprechend ihrer Erfahrung 

als Bürger dieses Landes von jeglichem Eingriff in ihre persönliche Freiheit grundsätzlich 

zuerst empfindlich betroffen zeigen. 

 

Wie gross die Unterschiede im Erleben der Strafen dennoch sein können, mögen folgende 

Beispiele zeigen, in welchen der besseren Aussagekraft wegen klischierte Prototypen, die aber 

durchaus in leicht veränderter Art in der Realität zu finden sind, beschrieben werden. Ebenso 
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zum Zwecke der klareren Darstellung wird an dieser Stelle auf die Möglichkeit des bedingten 

Vollzuges nicht eingegangen
118

: 

 

 

Elektronische Fussfesseln: 

 

1. Der gestresste Bankdirektor mit der Villa hoch über dem See, der nie Zeit für seine ihn 

liebende Familie hatte, wird sich besonders im Zeitalter des home-office, über einige 

Wochen mit Fussfesseln im vertrauten Kreis zu Hause freuen, bestimmt wird es ihm 

gut tun, täglich auf der Terrasse mit See- und Alpensicht mit seinen Lieben 

frühstücken zu können und ansonsten im Home Office online seinen Geschäften 

nachgehen zu können. 

Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 

 

2. Der ebenso gestresste Bauarbeiter, dessen Ehe eigentlich schon längst gescheitert ist, 

dem aber das Geld fehlte, zwei Haushalte zu finanzieren und der, weil er nicht will, 

dass er oder seine Familie in die Abhängigkeit von Sozialhilfe gelangen, mit seiner 

Gattin zusammengeblieben ist und mit ihr und seinen drei pubertierenden Kindern 

eine Vierzimmerwohnung in einem ringhörigen Mehrfamilienhaus unweit der stark 

befahrenen Autobahn wohnt, wird die elektronische Fussfessel, die ihn an sein 

Zuhause kettet als schlimme Strafe erdulden müssen. 

Die Strafe wird ihm weh tun. 

 

Geldstrafe: 

 

1. Die Familienfrau, welche über Jahre gespart hat, um sich und ihrer Familie den 

ersehnten Urlaub mit dem Wohnmobil in den USA zu ermöglichen, wird hart 

getroffen werden, wenn die Geldstrafe für das wiederholte Fahren in fahrunfähigem 

Zustand zu bezahlen ist. Da die erste Strafe widerrufen wird und demnach auch zur 

Zahlung fällig wird, ist nicht nur das Feriengeld dem Staat abzuliefern sondern auch 

die Rückstellungen für das neue Auto, was zu unerfreulichen Auseinandersetzungen 

mit dem Ehemann führt. 

Die Strafe wird ihr weh tun. 

 

2. Der Sozialhilfeempfänger, welcher schon etliche Betreibungen und Privatkonkurse 

schadlos überstanden hat, wird nachsichtig über die verfügte Geldstrafe lächeln und 

sie, wie alle anderen Rechnungen vom Staat, nicht bezahlen. 

Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 

 

Gemeinnützige Arbeit: 

 

1. Der erlebnisorientierte Student wird neugierig seine Strafe für den Bücherdiebstahl im 

Werkhof abarbeiten. Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 

 

2. Gleich wird es dem arbeitslosen Schulabgänger gehen, der gerne eine Lehre im 

Gesundheitssektor machen möchte und sich nun freut, dass er Schnupperlehre und 

Strafvollzug „in einem Aufwisch“ erledigen kann. 

Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 
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3. Leiden wird demgegenüber der Manager, der nie genug Zeit für all den notwendigen 

Small- Talk in den Cüpplibars hat, und nun auch noch seine Wochenenden und Ferien 

in Altersheimen verbringen muss, um sich um gebrechliche Menschen zu kümmern. 

Da es sich dabei auch nicht um eine In- Tätigkeit handelt, wie es die Anlasstat, der 

kleine Nebenerwerb mit Kokainhandel, war, kann er nach der Verbüssung in seinem 

Freundeskreis nicht mal damit prahlen, was er möglicherweise mit einer 

Freiheitsstrafe noch eher gekonnt hätte. 

Die Strafe wird ihm weh tun. 

 

Freiheitsstrafe: 

 

1. Die hochschwangere Drogenkurierin aus den Elendsvierteln von Caracas, welcher 

eine Entbindung mit Komplikationen bevorsteht, nimmt die medizinische Versorgung 

während der Geburt und danach in der Mutter-Kind-Abteilung der Strafanstalt 

Hindelbank dankbar entgegen. Sie wird dort so viel arbeiten wie irgend möglich, um 

ihre Familie in Venezuela mit dem Peculium finanziell zu unterstützen und sämtliche 

Vorschriften der Strafvollzugsanstalt Hindelbank vorbildlich beachten. Zudem lernt 

sie mit grossem Einsatz Deutsch, was ihr nach der Entlassung in ihrem Heimatland 

nützen wird, da sie dort mit den Touristen aus der Schweiz kommunizieren werden 

kann. 

Die Strafe wird ihr nicht weh tun. 

 

2. Genauso zufrieden wird der junge Möchtegern-Kriminelle den Strafvollzug im 

Gefängnis erdulden. Er, der sich in den Kreisen, in welchen er verkehrt, bisher als 

Weichling titulieren lassen musste, kann nun endlich auch mit dem Beginn einer 

echten Gefängniskarriere prahlen. 

Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 

 

3. Natürlich könnte man sich auch hier den erlebnisorientierten Student, glücklich seine 

Feldstudien betreibend, vorstellen. Zumal er soeben von einer Weltreise „on a 

shoestring“ zurückgekehrt ist und sich somit nicht daran stört, seine Zelle für einige 

Tage mit Mitgefangenen teilen zu müssen. 

Die Strafe wird ihm nicht weh tun. 

 

4. Gerade gegenteilig wird der biedere, aufrechte Kommunalpolitiker, Gemeinderat von 

Seldwyla, die Strafe im Gefängnis erleben. Er wird es kaum ertragen, plötzlich mit 

kriminellen Ausländern, deren Sprache er nicht versteht, auf derselben Stufe stehen zu 

müssen. Ganz zu schweigen vom ruinierten Ruf in der eigenen Gemeinde, wo man als 

„Ex-Sträfling“ nichts mehr zu sagen hat. 

Die Strafe wird ihm weh tun. 

 

Die Beispiele zeigen, dass die Diskussion um die richtige Wirkung der Strafe nur geführt 

werden kann, wenn man sich vorab mit der Tatsache, dass die Gesellschaften – nicht nur, aber 

auch in der Schweiz – multikulturell im allerweitesten Sinn
119

 geworden sind, 

auseinandersetzt. Dabei wird schnell erkannt werden, dass theoretisch eine noch viel grössere 

Anzahl von Sanktionsmöglichkeiten notwendig wären, um jeden so zu treffen, dass „es weh 

tut“. Demnach drängt es sich auf, das Ziel der Strafe neu zu überdenken, wie dies unten unter  

5.4., Angemessener Strafzweck, versucht werden wird. 

 

                                                           
119

 Auch innerhalb der einzelnen Gesellschaftsschichten hat sich das Spektrum des Kulturverständnisses weit 
geöffnet. 



30 
 

5.3. Strafe im engeren Sinn  

 

Will man den Ausdruck Strafe im umgangssprachlichen, stammtischmässigen Sinn 

verwenden und sich demnach fragen „was tut dem zu Bestrafenden weh“ so kann aus Sicht 

der Praxis
120

 festgestellt werden, dass es in der Regel die Nebenstrafen und die die Strafe 

begleitenden Umstände sind, welche den Straftäter empfindlich treffen und schmerzen:  

 

Beispielhaft ist hier der vom Amt für Administrativmassnahmen verfügte Führerscheinentzug 

zu nennen und die oft damit verbundene fahrpsychologische Abklärung, welcher sich der 

wegen Fahrens in fahrunfähigen Zustands Bestrafte zu stellen hat. 

 

Eine weitere Folge von Strafverfahren, manchmal gar ohne dass es zu Verurteilungen kommt, 

kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein. Dies weil je nach Straftat ein Arbeitgeber einen 

Arbeitnehmer, welcher entsprechender Straftaten verdächtigt wurde, nicht weiter beschäftigen 

will. Zu beobachten ist dies etwa bei Untersuchungen mit Delikten gegen die sexuelle 

Integrität aber auch gegen das Vermögen, wobei oft bereits der Verdacht eine sexuelle 

Belästigung oder Veruntreuung begangen zu haben, ausreicht, um die genannte Folge nach 

sich zu ziehen. 

 

Als besonders belastend wird sodann von den Beschuldigten erlebt, wenn ihr Fehlverhalten in 

der Presse veröffentlich wird und sie damit natürlich gleichsam an den mittelalterlichen 

Pranger gestellt werden. 

 

Einschneidende Nebenfolgen einer Verurteilung sind auch die durch die Kantonalen 

Migrationsämter verfügten Wegweisungen und Einreisesperren zu nennen. Auch sie werden 

von den Betroffenen in der Regel als wesentlich belastender erlebt, als die oft 

vorangegangene Freiheitsstrafe, welche im geltenden Recht bei Ausländern ohne 

Aufenthaltstitel regelmässig auch im Bereich von weniger als sechs Monaten verhängt wird. 

 

Besonders lästig scheint sodann das Erscheinen bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu 

sein, zumal der Beschuldigte dies auch nicht abwenden kann, wenn eine behördliche 

Vorladung ergangen ist. Wenn dann säumige Beschuldigte gar polizeilich vorgeführt werden, 

ist das Erlebnis für die Beschuldigten durchwegs so, dass sie nicht von Kuscheljustiz sprechen 

würden. 

 

Zu den Massnahmen mit nachhaltiger Wirkung gehören auch die Leibesvisitationen, die 

erkennungsdienstlichen Behandlungen, aber auch die Blutentnahme z.B. bei Verdacht des 

Lenkens eines Fahrzeuges in fahrunfähigem Zustand. Sie werden von den Betroffenen immer 

als massive Eingriffe in ihre persönliche Freiheit und körperliche Integrität empfunden und 

steigern somit gleichsam als Nebeneffekt durchaus mitunter die Motivation der 

Beschuldigten, künftig deliktfrei zu leben. 

 

Das Fortkommen vieler Bestrafter wird zudem durch den Strafregistereintrag erschwert. So 

lassen sich gewisse Berufe mit einem getrübten Register überhaupt nicht mehr ergreifen oder 

weiter ausüben und auch die Niederlassung in einem anderen Staat kann dadurch 

verunmöglicht werden. 
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All diese beispielhaft aufgezählten Nebenfolgen einer Strafuntersuchung, welche gemäss 

Aussagen von vielen Beschuldigten als echte Strafen erlebt werden, sind durch die anstehende 

Revision des Strafgesetzbuches nicht berührt. Es sind Folgen, welche oft auch nicht 

kontrollierbar sind, jedoch mitunter das Handeln der Betroffenen viel stärker beeinflussen, als 

allgemeinhin erwartet wird. 

 

Diese Erkenntnis aus der Praxis deckt sich im Übrigen mit dem derzeitigen, unter 4.4.4., 

Empirische Wirkungsforschung, angeführten Wissensstand, wonach es Hinweise darauf gibt, 

dass informelle Sozialkontrolle, innere, erlernte Normanerkennung, primärer Prävention bei 

Kindern und Risikogruppen und präventive Polizeiarbeit besser geeignet sind, Straftaten zu 

vermeiden, als die im Zuge der neuen Revision diskutierten Hauptstrafen. 

 

Aus diesem Grund ist aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit auch die Diskussion über die 

Schnittstellenproblematik
121

 übertrieben gewichtet worden. Zwar ist das viel zitierte Beispiel 

wonach der Autofahrer, welcher auf der Autobahn 40 km/h zu schnell fährt angeblich besser 

behandelt wird als derjenige, der nur 30 km/h zu schnell fährt, auf den ersten Blick stossend. 

Dies weil der Erste, welcher eines Vergehens schuldig sei, mit einer bedingten Strafe bestraft 

werde und Letzterer, welcher sich lediglich eine Übertretung zuschulden kommen lassen 

habe, eine – unbedingte – Busse bezahlen müsse. 

Diese Argumentationen übersehen die oben aufgeführten Nebenfolgen, welche in diesem 

konkreten Fall, die Untersuchung mit Einvernahmen bei Polizei und der Staatsanwaltschaft, 

der Führerausweisentzug, in dessen Folge möglicherweise der vorübergehende Verlust des 

Arbeitsplatzes oder Einsatzgebietes – man denke hier an den Lastwagenchauffeur – wie auch 

den Strafregistereintrag und die daraus resultierenden Schwierigkeiten im zivilen Leben, 

wären. 

 

 

5.4. Angemessener Strafzweck 

 

Wie unter dem Kapitel zum Strafzweck
122

 dargelegt werden konnte, beschäftigt das „richtige 

Strafen“ seit Jahrhunderten die Gelehrten, die Politiker und die Bürger. Es lässt sich nicht 

übersehen, dass abgesehen von den neueren neuropsychologischen Forschungen
123

, mit 

welchen die These, die Freiheit der eigenen Willensbildung sei inexistent
124

, wissenschaftlich 

untersucht wird, als Strafzwecke noch immer Resozialisierung, Rache, Sühne, Abschreckung 

oder Schutz der Gesellschaft diskutiert werden. Dies in unterschiedlichen Kombinationen und 

Varianten. 

Die Auswirkungen von auf entsprechende Zwecke gerichteter Sanktionen wurden über 

Jahrhunderte nicht nur in Europa sondern weltweit beobachtet. Wenngleich bei der 

nachfolgenden Schlussfolgerung immer auch die Unbekannte „was wäre, wenn bestimmte 

Massnahmen nicht ergriffen worden wären“ berücksichtigt werden muss – es könnte ja alles 

noch viel schlimmer sein -, muss festgestellt werden, dass immer delinquiert wurde und wird 
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 Vgl. Botschaft vom 29. Juni 2005, S 4706 ff. 
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 Vgl. Ziff. 4.4. Strafzweck 
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 www.wikipedia.org: die Neuropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der Psychologie und der 
Neurowissenschaften. Im engeren Sinn ist die Neuropsychologie ein Teil der biologischen resp. Physiologischen 
Psychologie, die sich mit der Variation physiologischer Prozesse vor allem im zentralen Nervensystem und 
deren Auswirkungen auf psychische Prozesse beschäftigt. 
124

 Jäncke, Vortrag vom 1. Februar 2011 am Kriminalistisches Institut des Kantons Zürich: Nach aktuellem Stand 
der Forschung seien unsere Entscheidungen, auch wenn sie noch so rational anmuteten, zu einem 
beträchtlichen Teil geprägt durch das aktuelle Umfeld, unsere Erfahrungen in der Vergangenheit und der 
augenblicklichen Verfassung geprägt. Der gleiche Reiz könne mit veränderten Variablen eine komplett andere 
Entscheidung auslösen. 

http://www.wikipedia.org/
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und kein Gesetz und keine Aussicht auf Strafe wie auch keine noch so ausgeklügelte Sanktion 

alle Individuen jederzeit von jeglicher Delinquenz abhalten kann
125

.  

 

Vergleichbar mit einem Klassenverband, in welchem die Rollen des Klassenersten, des 

Aussenseiters, des Aufmüpfigen, des Clowns usw. immer in mehr oder weniger starker 

Ausprägung besetzt sein werden
126

, wird es auch in einer Gesellschaft wie der unseren immer 

Täter und Opfer geben. 

Der Ansatz, Straftaten müssten um jeden Preis verhindert werden, kann zwar vergleichbar mit 

der „Vision Zero“ im Strassenverkehr
127

 als Vision und Traumvorstellung, Wunsch formuliert 

werden. Aber daraus abzuleiten, dass man diesem Ziel durch blosse Anpassung des 

Sanktionensystems näher kommen könnte, wäre nachgerade naiv
128

.  

Es gilt vielmehr ein von Humanismus geprägtes Umfeld zu schaffen, in welchem so wenige 

Anreize, straffällig zu werden, wie möglich vorhanden sind. Oft sind Situationen, in welchen 

Menschen vermehrt straffällig werden, nachgerade voraussehbar
129

. Voraussehbarkeit 

beinhaltet aber gleichzeitig die Möglichkeit durch aktive Prävention die Anreize, straffällig zu 

werden, einzudämmen. 

 

Der angemessene Strafzweck ist - nach Ansicht der Verfasserin dieser Masterarbeit - der 

Straftat ein Ausrufezeichen folgen zu lassen
130

. Es gilt, die Straftat aus der Normalität 

herauszuheben
131

 und sie zu akzentuieren. Dabei soll nicht die eigentliche Strafe im 

Vordergrund stehen, denn diese soll nur das eigentliche, abschliessende Ausrufezeichen sein, 

sondern die Akzentuierung. Dem Straftäter soll deutlich gemacht werden, dass er sich abnorm 

verhalten hat. Das, was allgemeinhin als Strafzweck diskutiert wird, soll demnach im Laufe 

der Untersuchung geschehen.  

Nicht von ungefähr wird das Wort Prozess sowohl als Rechtsbegriff wie auch als 

Bezeichnung eines gerichteten Ablaufs eines Geschehens verwendet.  
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 Dabei ist der gleichsam harmlose Diebstahl eines Apfels von einem Baum gemeint, wie auch schwere 
Straftaten gegen Leib und Leben: Zu letzerem ist die unter dem Namen  „Stanford-Gefängnis-Experiment“ 
bekannt gewordene Studie aus 1971, welche bereits nach sechs von vierzehn geplanten Tagen abgebrochen 
werden musste, weil die Gewalt zu eskalieren drohte, ein interessantes Anschauungsbeispiel, welches deutlich 
macht, wie schnell bei wie vielen Menschen natürliche Hemmschwellen gleichsam unmerklich überschritten 
werden; Vgl. www.prisonexp.org 
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 Entsprechende von der Verfasserin gemachte Beobachtungen und Befragungen in ca. 100 Schulklassen im 
Kanton Zürich, Aargau und Tessin bestätigen dies ausnahmslos. 
127

 Spiegel vom 15.09.2010: Als Urheber des Null-Tote-im-Strassenverkehr-Ansatzes gilt der 
Verkehrssicherheitsforscher Caes Tingvall. Sein simples Dogma: Der Strassenverkehr soll so organisiert sein, 
dass niemand schwer verletzt oder getötet wird. Die Verantwortung dafür liegt bei der öffentlichen Hand, der 
Einzelne kann nur die Regeln einhalten; tut er es nicht, weil er Mensch eben zu Fehlern neigt oder Regeln 
missachtet, müsse das System dieses Fehlverhalten auffangen. 
128

 Vgl. die Theorien zum Strafzweck oben unter Ziff. 4.4. und die dortigen Verweise auf die Werke von 
Philosophen und Strafrechtlern; Vgl. auch Stellungsnahme von BfU zur Vision zero: Das BfU nennt explizit 
Aufklärung und Unterricht als wichtigste Massnahme zur Reduktion von Unfällen. 
129

 Als Beispiel kann die Gruppe von ca. 10 bis 15- jährigen männlichen Jugendlichen aus dem Balkan erwähnt 
werden. Diese kamen aus Kriegsgebieten in die Schweiz, konnten in den wenigen Schuljahren, welche ihnen bis 
zum Schulabschluss blieben, kaum die Sprache richtig erlernen und mussten dann erfahren, dass sie die 
Reichtümer und den Luxus, von welchem sie umgeben waren, nicht besitzen werden können, da sie, meist 
mangels Deutschkenntnissen, nicht in der Lage waren, eine Lehre zu absolvieren, welche ihnen eine 
gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht hätte. Dass Personen aus dieser Gruppe in 
höchstem Masse gefährdet waren, straffällig zu werden, ist und war zu jedem Zeitpunkt offensichtlich. 
130

 Womit ausdrücklich nicht auf den kategorischen Imperativ, welchen Immanuel Kant 1785 in Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten hergeleitet und beschrieben hat, verwiesen wird. 
131

 Vgl. auch Ziff. 5.5. Individuum – Straftäterin und Straftäter 
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Die Untersuchung und der Strafprozess vor Gericht hat das Ziel Verständnis, Einsicht, aber 

auch Prägung und Zeichnung beim Straftäter auszulösen. Dies hätte insbesondere in den 

sogenannten Massengeschäften zu gelten, welche derzeit in den meisten Kantonen mit sog. 

Strafbefehlen ohne vorgängige Einvernahmen sanktioniert werden. Eine – aus Sicht der 

Verfasserin – lediglich zur schnellen Geldbeschaffung, bzw. –ersparnis - dienliche 

Vorgehensweise, welche jedoch umso grössere Ausgaben nach sich ziehen wird, da sich 

niemand von Schreiben, in welchen man als „Beschuldigter“ bezeichnet wird und für etwas 

bestraft wird, dergestalt beeindrucken lässt, dass er oder sie – und damit ein Teil der 

Gesellschaft – eine Lehre daraus ziehen würde.  

Viel natürlicher ist seitens des Strafbefehlsempfängers die Reaktion von Wut – z.B. über die 

hohen Kosten -, Frustration – z.B. weil der Sachverhalt im Strafbefehl vermeintlich 

unzutreffend geschildert wird, wobei besonders die Standartformulierungen „hat mit Wissen 

und Willen“ zu ebensolchen emotionalen Reaktionen führen kann -, aber auch Erleichterung 

darüber, dass das Ganze gleichsam in der Anonymität abgelaufen ist, dass man niemandem 

Rechenschaft ablegen muss, was, warum und wie man etwas Verbotenes getan hat. 

Geschweige denn, dass man sich entschuldigen müsste. Selbst wenn eine zu vollziehende 

Strafe verfügt wurde, vermag das Verbüssen nie den Prozess –im sozialwissenschaftlichen 

Sinn - in den Straftätern auszulösen, wie dies eben ein Prozess – im rechtswissenschaftlichen 

Sinn - automatisch tut.  

Dies zumal der moderne Strafvollzug nicht zur Aufgabe hat, den Straftäter zu stigmatisieren. 

Nur folgerichtig ist es daher, dass der Erhalt eines Strafbefehles, welcher ohne 

ernstzunehmende Untersuchung erlassen worden ist, keineswegs das erneute Delinquieren 

verhindern wird.  

 

Die hier vertretene Ansicht zieht die Forderung nach sich, alle Strafuntersuchungen nach den 

Regeln der Kunst zu führen, das heisst, dass befragt, konfrontiert und zwischen Straftäterin 

und Staat wie auch zwischen Straftäter und allfälligem Opfer vermittelt wird. Geschähe dies 

schon bei den sog. Massengeschäften, könnte eine grosse Prozentzahl von Rückfällen, in 

Einzelfällen gar eine Eskalation zu schweren Straftaten vermieden und jedenfalls immer die 

notwendige Präsenz eines Rechtstaates markiert werden
132

. In diesem Zusammenhang ist auch 

auf die Studien hinzuweisen, wonach die meisten Schwerverbrecher ihre kriminelle Laufbahn 

mit sog. Bagatelldelikten, mithin mit Straftaten, welche als sog. Massengeschäfte qualifiziert 

werden, begonnen haben
133

.  

Ganz abgesehen davon handelt es sich auch schlicht und einfach um eine Frage des 

Anstandes, dass derjenige der bestraft, dem Bestraften persönlich gegenübersteht. Und lässt es 

der Staat in dieser Phase an Anstand mangeln, darf er nicht gleichsam im Gegenzug vom 

Bestraften Anstand, Einsicht und Verlässlichkeit verlangen. 

 

Dies oben Gesagte gilt für das Massengeschäft und selbstverständlich umso mehr auch für die 

schweren Straftaten. Dass dort andere Sanktionen, auch die Gesellschaft schützende, verhängt 

werden, ist bereits heute so und steht nicht im Vordergrund der Anliegen der Revision der 

revidierten Revision.  

 

Aus dem Statement für den beschriebenen modernen Strafzweck lässt sich ableiten, dass dem 

bedingten Strafvollzug enorme Bedeutung zukommt, weil er in Kombination mit der 

Untersuchung während derselben der zu Bestrafende Vertretern des Staates gegenüberstand, 

genau das auslöst, was unabdingbar zur Rückfallvermeidung ist:  
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 In ähnliche Richtung zielt die Motion 09.3494 von Pirmin Bischof: zwingende Gerichtsverhandlungen in 
speziellen Strafuntersuchungen 
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 Zum Zusammenhang von Vorstrafen und Kapitalverbrechen vgl. Kaiser, S 227 ff. 
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Der Täter wird ins Rampenlicht gestellt – auch wenn es nur das „Rampenlicht“ im 

Einvernahmeraum oder dem Gerichtsaal ist -, er wird bemerkt, es wird ihm zugehört, er wird 

gescholten
134

, der Sinn der Verbotsnorm wird erklärt
135

, die (in einem Rechtstaat) 

angemessene Strafe wird in Aussicht gestellt und dann wird Vertrauen ausgesprochen. In der 

Psychiatrie wurde das Prinzip, dass es vielen Menschen einfacher fällt, auf etwas zu 

verzichten oder sich an eine Regel zu halten, wenn dies gleichsam verbunden ist mit einem 

Versprechen, das man abgegeben hat, dies oder das nicht zu tun, als wenn diese Verbotsnorm 

gleichsam unerklärt und unpersönlich im Raum steht, längst erkannt. Doch diese 

Wahrnehmungsumkehr kann bei den Tätern aber nur durch Gespräche und Erklärungen, 

mithin mit Einvernahmen und Befragungen, gefolgt von der Möglichkeit sich zu bewähren, 

erreicht werden. 

Der bedingte Strafvollzug in Kombination mit einem vorangegangenen ordentlichen Prozess 

zeigt dem Täter, dass eine Gesellschaft vorhanden ist, die soziale Kontrolle ausübt, sie 

motiviert, belohnt, lässt flankierende Massnahmen zu, ist kostengünstig und kann im Rückfall 

vollzogen werden. Keine Strafart, ob Geld-, Freiheits- oder eine sonstige Strafe, vermag per 

se so umfangreiche Wirkungen oder zumindest Optionen hierzu zu erzielen. 

 

 

5.5. Individuum Straftäterin und Straftäter  

 

Der Ausdruck Massengeschäfte ist aus Sicht der Strafverfolger zweifellos eine zutreffende 

Klassifizierung all jener Untersuchungen, welche dieselben Delikte in einer vergleichbaren 

Ausführung oder Schadenssumme beschreiben. Gemeint sind Straftaten wie Ladendiebstahl, 

grobe Verletzung der Verkehrsregeln, illegaler Aufenthalt, etc., mithin Delikte, deren 

Sanktionierung in Höhe und Art im Hinblick auf eine grösstmögliche Rechtsgleichheit durch 

die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden (KSBS) empfohlen werden
136

. 

Selbstverständlich könnte der Ausdruck Massengeschäft aber auch für die klassischen 

Wirtschaftsdelikte wie Insiderhandel oder für Steuerhinterziehungen verwendet werden, da in 

beiden Deliktsfeldern – die Dunkelziffer erhellend miteinberechnet – mutmasslich Massen 

von Personen delinquieren. 

Diese Bezeichnung jedoch als feststehenden Ausdruck in der Gesellschaft und gegenüber den 

Beschuldigten zu verwenden, erscheint aus zwei Gründen verfehlt:  

 

Erstens impliziert es Normalität: Wenn Massen dasselbe tun, kann das Getane nicht völlig 

falsch sein. Mehr noch, vielleicht ist gar die Verbotsnorm überholt. Dieses Phänomen ist unter 

anderem beim Betäubungsmittelkonsum zu beobachten. Obschon noch vor 30 Jahren 

diskussionslos jeder Person – ob Konsument oder Nichtkonsument – klar war, dass jeglicher 

Umgang mit Betäubungsmitteln verboten ist, hört man heute in der Öffentlichkeit immer 

wieder ernsthaft vorgebrachte Zweifel über die Existenz und sowieso über die 

Existenzberechtigung einer Norm, welche den blossen Konsum pönalisiert.  

 

Zweitens ist davon auszugehen, dass Strafe noch immer die ultima ratio und somit auch ein 

empfindlicher Eingriff des Staates in die Rechte seiner Bürger ist. Von einer 

Strafverfolgungsbehörde oder einem Gericht bestraft zu werden, sollte demnach für den 

Bürger und die Bürgerin nicht wie ein Alltagsgeschehen erlebt werden. Für die Mehrheit der 

Bestraften ist dies in der Tat eine Erfahrung, welche sie bloss ein oder zweimal im Leben 
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 Womit durchaus auch das „du sollst nicht…“ der 10 Gebote gemeint sein kann. 
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 Ca. 80% aller durch mich befragten Beschuldigten konnten den Sinn der Verbotsnorm, derer Verletzung sie 
beschuldigt wurden, nicht erklären: z.B.: Der Arbeitgeber, der illegal Arbeiter beschäftigt, erklärt, dass sein Tun 
strafbar ist, weil Schwarzarbeit verboten sei. Die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte sieht er nicht. 
136

 Empfehlungen der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden  
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machen. Der Staat hat deshalb die Aufgabe, den zu Bestrafenden auch im sog. 

Massengeschäft das rechtliche Gehör – nicht nur theoretisch sondern auch praktisch und ganz 

real – zu gewähren, wenngleich es – wie oben unter Ziff. 5.4., Angemessener Strafzweck, 

beschrieben - mitunter sowohl für die Behörden wie auch für den zu Bestrafenden bequemer 

ist, gleichsam in Anonymität einen Strafbefehl per Post zugesandt zu bekommen. Erstere 

haben dann nämlich eine schnelle Erledigung
137

 und letztere können sich die Mühe und 

manchmal auch Peinlichkeit ersparen, einer ihnen fremden Vertreterin des Staates 

Rechenschaft über ihr Tun ablegen zu müssen.  

 

Doch durch dieses Vorgehen wird, wie bereits erwähnt, der Sinn des Rechtes auf rechtliches 

Gehör
138

 sinnentleert. 

Den Untersuchungsbehörden obliegt vielmehr die Pflicht, die Beschuldigten anzuhören, deren 

Schuld zu prüfen und die Motive zu analysieren. Nur so kann eine gerechte Strafe gefällt 

werden und nur so werden die Rechte der zu Bestrafenden vollumfänglich gewahrt. Ein 

solches Vorgehen, auch in den sog. Massendelikten, erscheint nicht nur aus 

grundrechtsrelevanten Überlegungen notwendig und ist wie oben unter Ziff. 5.4., 

Angemessener Strafzweck, ausgeführt aus präventiven Gründen sinnvoll, sondern trägt der 

Schwere des Eingriffes einer Bestrafung durch eine staatliche Behörde Rechnung und nimmt 

damit die Straftäter und Bestraften als Individuen und Mitglieder unserer Gesellschaft, in 

welcher die „Vision Zero“ nicht nur im Strassenverkehr immer Vision bleiben wird, ernst und 

damit in die Pflicht.  

 

 

5.6. Kosten 

 

Mit der aktuellen Revision soll aufgrund etlicher parlamentarischer Vorstösse, genährt von 

Rufen vom Stammtisch, in nicht nachvollziehbarem Aktionismus trotz fehlenden 

wissenschaftlichen Zahlen ein Gesetz revidiert werden, welches durchaus praktikabel ist. Eine 

Tatsache die beunruhigt, zumal sie als echte Tendenz erkennbar ist: Das Parlament erlässt 

sofort eine neue Strafbestimmung, kaum taucht ein neues Problem auf. Von der 

Verabschiedung des Strafgesetzbuches im Jahr 1937 bis zur ersten Revision dauerte es 

zwanzig Jahre. Dagegen gab es allein in den letzten zehn Jahren knapp vierzig Revisionen
139

. 

Dass dieses laufende Kodifizieren des Bauchgefühls nicht nur aus Gründen der 

Rechtsicherheit bedenklich ist und unter dem Blickwinkel, dass die Wirksamkeit von Strafen 

als Mittel zur Wahrung von ethischen Werten zumindest nicht erwiesen ist, nachgerade 

phantasielos erscheint, liegt auf der Hand. Hinzu kommen jedoch auch die enormen Kosten, 

welche solche Revisionen verursachen: Sitzungsgelder – nicht nur für Sondersessionen, aber 

auch - , unendlich viel Papier – allein die Botschaften und Motionen welche die Revisionen 

von 1998 bis 2011 betreffen füllen vier Bundesordner, womit die Protokolle, Umfragen, 

Arbeitspapiere etc. natürlich noch nicht gezählt sind -, unzählige Arbeitsstunden um die 

Umfragen und Vernehmlassungen zu diskutieren und zu beantworten und diese sodann in 

lesbare Zusammenfassungen zu stellen. Die Kostenwelle gelangt sodann zu den Anwendern, 

die sich mit zeitaufwändigen Weiterbildungen über die ständigen Neuerungen der Gesetze auf 

dem Laufenden halten müssen, lange bevor sich Revisionen überhaupt etablieren konnten.  

Enorme Summen, welche mit Sicherheit in der Schaffung von neuen Polizeistellen besser 

angelegt wären, als in parlamentarischen Versuch-und-Irrtum-Spielen zu Sachverhalten, 

welche man mit einem Blick nach Deutschland ohne eigene Feldversuche analysieren könnte.  
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 Die Anzahl der Erledigungen ist in allen Kantonen noch immer eines der Hauptkriterien, die Arbeit der 
Untersuchungsbehörden zu beurteilen. 
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 Art. 6 Abs. 1 EMRK 
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 Rache ist Hilflosigkeit: Interview im Tagesanzeiger vom 28. August 2010 mit Niklaus Oberholzer,  
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5.7. Auswirkungen auf die Gesellschaft 

 

Was heute angeblich mit staunenden Augen beobachtet und mit teuren Untersuchungen 

analysiert wird, nämlich die Auswirkungen der Geldstrafe anstelle der kurzen Freiheitsstrafe, 

könnte man bequem in Deutschland beobachten. Entsprechende Studien aus Deutschland  

liegen vor und waren schon vor den ersten Entwürfen für die Revision des AT StGB in der 

Schweiz einsehbar gewesen. Dies zumal Deutschland rund 32 Jahre vor der Schweiz die 

Geldstrafe eingeführt hat und dieselben wissenschaftlichen Fragen und populistischen 

Statements wie in der Schweiz sowohl vor wie nach der Einführung jener neuen Sanktion 

diskutiert hatte
140

. 

 

Alle Schweizerischen Volksvertreter wussten worüber sie diskutierten – oder hätten es wissen 

können - und schliesslich abstimmten, denn der allgemeine Teil des deutschen 

Strafgesetzbuches von 1975 entspricht in den wesentlichsten Teilen und insbesondere in der 

Ratio dem jetzt geltenden allgemeinen Teil des schweizerischen Strafgesetzbuches. 

Abweichungen – z.B. in der Gewährung des bedingten Strafvollzuges – wären einfach 

erkennbar und in die Analysen einzubeziehen gewesen. Dass heute von den Politikern so 

getan wird, wie wenn 2007 etwas völlig Neues eingeführt worden wäre, von dessen 

Auswirkungen alle überrascht sind, muss als Ignoranz bezeichnet werden.  

Eine Eigenschaft, die Politikern sehr schlecht ansteht, sind sie doch vom Volk berufen und 

bezahlt, um die politischen Entwicklungen im Land zu lenken und einem, diesem Land und 

dessen Bevölkerung angemessen Ziel zuzuführen. 

Durch das Vorgehen der Politiker, wonach das, was gestern beschlossen wurde heute nicht 

mehr gelten kann, geht Vertrauen verloren. Vertrauen in Kontinuität und Rechtssicherheit. 

Aber genau diese Verbindlichkeit braucht der Mensch in seinem stetigen 

Sozialisierungsprozess. Er muss sich an Werten ausrichten können, welche zumindest eine 

Zeitlang Bestand haben.  

Die Erfahrung hingegen, dass wer sich beharrlich weigert, Mehrheitsentscheide zu 

akzeptieren, Recht bekommt, und dass es reicht, nicht fundierte, plakative Forderungen wie 

„Strafen müssen weh tun“ in die Welt zu setzen und schon wird nach neuen Sanktionsformen 

gesucht, führt zu einer Verrohung der politischen Kultur und der Gesellschaft. 

Dabei ist eine Verrohung der Gesellschaft zu verhindern, mit eine der wichtigsten Aufgaben 

der Politik, namentlich der Volksvertreter. Denn die Grundwerte eines Rechtstaates mit einer  

Gesellschaft, welche Aufgeklärtheit und Humanität als tragende Säulen des Staatsgebildes 

versteht, müssten intelligent vorgelebt werden um fortbestehen zu können.  

Dass dies bisher nicht gelungen ist, mehr noch die Zeichen eher in die andere Richtung 

zeigen, lässt sich daran erkennen, dass in der Schweiz eine Volksinitiative zur 

Wiedereinführung der Todesstrafe eingereicht wurde. Solche Initiativen fliessen jedoch direkt 

aus mittelalterlichen Ideen und sind nur in einem Klima möglich, in welchem für komplizierte 

Problemstellungen aus Unvermögen oder Ignoranz primitive Lösungen angeboten werden. 
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 vgl. die Stellungnahmen in unzähligen Kommentaren der Professoren Heinz aus Konstanz, Jehle aus 
Göttingen und Kinzig aus Tübingen sowie die Statistiken auf www.bmj.de. 
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6.  Botschaft  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte 

Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte 

Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrätinnen und Bundesräte 

 

Es gibt eine grosse Masse von Bürgern – auch ich gehöre dazu -, welche einfach ruhig ist, 

vertrauensvoll beobachtet, sich an die Gesetze hält und sich erst zu Wort meldet, wenn es aus 

vernünftigen Gründen etwas zu kritisieren gibt und Alternativen anzubieten sind. Zwar sind 

die Voten vom Stammtisch, wie beispielsweise „Strafen müssen weh tun“
141

, einprägsamer 

und in der Regel lauter. Daraus zu schliessen, es wäre die Stimme des Volkes ist jedoch 

falsch. 

 

Seien Sie deshalb beruhigt: Die Leute mit den prägnanten Sprüchen ohne Lösungen sind nicht 

in der Mehrzahl, wenngleich es aufgrund der Lautstärke und der Grösse der verwendeten 

Wörter manchmal so scheinen mag. Oft ist es klüger auf das Kleingedruckte zu schauen und 

dem Grosslettrigen weniger Beachtung zu schenken. 

 

Besinnen Sie sich besser auf Ihre Aufgabe, die da ist, ein Land, welches der 

Rechtstaatlichkeit, den demokratischen Grundprinzipien und ethischen Werten, wie sie 

beispielsweise in den zehn Geboten der Bibel oder der EMRK statuiert sind, verpflichtet ist,  

zu regieren. In Ihrem Pflichtenheft steht nicht, sie sollen populistischen Forderungen Gehör 

schenken und hektisch und mit einem enormen Einsatz von Geld und Energie jeder Laune des 

Volkes folgend, dauernd die Gesetze revidieren. 

 

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie – um ein Beispiel zu nennen: - zwischen dem instinktiven 

Ausbruch des Vaters, dessen Kind im Strassenverkehr getötet worden ist, und welcher, 

absolut nachvollziehbar, nunmehr alle Strassen und Autos vernichtet sehen will und den 

Ansprüchen einer Gesellschaft, die sich zwar alle Mühe gibt, tödliche Unfälle auf der Strasse 

zu verhindern, dies aber aus ebenso nachvollziehbaren Gründen nie erreichen wird, 

unterscheiden können.  

 

Dies sollten Sie demonstrieren und darin auch Vorbild sein. Angemessenes, verständnisvolles  

Handeln wäre das Leitwort, anstelle Ihres nicht nachvollziehbaren Aktivismus. 

 

Ich bin zwar mit Ihnen einig, dass es sich beim neuen AT StGB nicht um ein Meisterwerk 

handelt. Aber es handelt sich um ein brauchbares Gesetz, mit dem man arbeiten kann und 

dessen Inhalt keine Grundrechte verletzt. 

Damit Arbeiten heisst auch zu wissen, dass man auch unbedingte Strafen aussprechen kann 

und muss, wenn dies notwendig erscheint. Die Befürchtungen, die Anwender wüssten dies 

nicht oder das Gesetz hätte in seiner Anwendung keine Wirkung, sind falsch.  

 

Lassen Sie uns Anwendern die Zeit, die neuen Strafen bis ins letzte Detail kennenzulernen 

und auszuloten und schenken Sie uns das Vertrauen, dass wir es zum Wohle unserer 

Gesellschaft anwenden werden. Vielleicht stellt sich in einigen Jahren heraus, dass unsere 

Erfahrungen mit den neuen Sanktionen tatsächlich völlig anders sind, als sie unsere 

Nachbarländer gemacht haben und wie wir sie mit dem Blick nach Deutschland, Österreich 

oder Frankreich voraussehen konnten. Dann wäre das Gesetz anzupassen, nicht jetzt. 

 

                                                           
141

 Vgl. Medienmitteilung FDP vom 30. Juni 2010 



38 
 

Sparen Sie zwischenzeitlich bitte das Geld des Steuerzahlers und bewahren Sie ihre Zeit für 

wichtigere Anliegen. Oder um es mit Herrn Nationalrat Luzi Stamm zu sagen: „Das 

Parlament sollte unter den gegebenen Umständen die Grösse haben einzuräumen, dass eine 

unzweckmässige Änderung eingeführt
142

“ werden wird. 

 

Für Ihre geschätzte Aufmerksam danke ich Ihnen bestens. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Erklärung 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit resp. die von mir ausgewiesene Leistung 

selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Ausnützung der angegebenen Quellen 

verfasst resp. erbracht habe. 

 

 

8058 Zürich Flughafen, den 13. Mai 2011  

 

 

 

Elsbeth Schäppi 
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Weiter wäre vieles erreicht, wenn niemand mehr bestraft würde, ohne dass er oder sie sich vor 

einem Vertreter dieses Staates rechtfertigen musste. Sie würden sehen, die nächsten 

Revisionen des StGB könnten vermieden werden, weil mehr Menschen mehr über den Staat 

und dessen tragende Wert erfahren würden. 

 

Versuchen Sie sodann nicht alle neu auftauchenden Probleme des Staates an die Strafjustiz zu 

delegieren
143

. Strafen sollen nicht zum Mittel werden, die Gesellschaft zu verändern, denn 

hierzu taugen sie nicht
144

.  

 

 

Ein Staat wie die Schweiz, kann sehr wohl auf Beständigkeit setzen und akzentuiert 

feststellen: Gewisse prinzipien sind unantastbar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer ein solches Vorgehen mit individueller Befragung nicht finanzieren will, sollte sich 

tatsächlich noch überlegen, ob er nicht gewisse Strafen in den Bussenkatalog nehmen will und 

damit die Kasse sanieren- was alle wissen. hat für den Einzelnen – und damit auch für die 

Gemeinschaft -  

 

> Es gibt nicht nur Rep oder Präv, sondern auch Straftat akzentuieren. Ausrufezeichen setzen, 

dann versteht der Bürger 

Aus Sicht der Praktikerin 

Im Gegenteil braucht es noch ein grösseres Spektrum an Strafen, keine Einschränkung, denn 

nur so ist dem einzelnen gerecht zu werden. Nicht alles ist einfach 

In einer Welt in der Loyalitätsbruch, Lug, Betrug, Intrigen von Politikern, die eigentlich 

Vorbilder sein sollten, vorgelebt werden, ist es umso dringender, tragende Werte unseres 

Staates wieder zu betonen, dies kann nur von Mensch zu Mensch geschehen, nicht über 

Medien oder Strafbefehle. > Eine Frage des Anstandes 

Mehr Personal 
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Immer wieder gelesen „einfach“ verständlich. Das soll nicht heissen, dass Sie sich nur um 

einfache Dinge kümmern müssen.  

Arbeiten Sie seriös 

Stehen Sie zu Entscheiden > Demokratie heisst Mehrheitsentscheid akzeptieren 

Setzen (auch Sie) Ausrufezeichen: Das wollen wir: Rechtstaat, Menschlichkeit.> Ihr 

Verhalten führt mit dazu, dass wieder Volksinitiativen Tidesstrafe 

 

 

Die derzeit vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten sollen folgende Änderungen erfahren: 

Geldstrafe 

Neu Art. 34 Abs. 1 und 2 StGB 

Neu Art. 43 StGB 

Freiheitsstrafe 

Neu Art. 40 StGB 

Neu Art. 41 StGB 

Neu Art. 46 Abs. 1 dritter Satz StGB 

Bedingter Vollzug 

Neu Art. 42 StGB 

 

 


